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I. Vorbemerkung, Aufgabenstellung

Die rechtlichen Steuerungsmadglichkeiten des landwirtschaftlichen Bodenmarktes wer-
den angesichts fortschreitender Konzentration des Bodens auch in der Hand von Nicht-
landwirten als teilweise reformbediirftig angesehen. Insbesondere die Fokussierung des
landwirtschaftlichen Bodenverkehrsrechtes auf den unmittelbaren Grundstiickserwerb
unter AuBerachtlassung des mittelbaren Erwerbs durch ,Share Deals" wird vielfach als
unzureichend angesehen. Das bestehende landwirtschaftliche Grundstiicksverkehrs-
recht bedarf im Wesentlichen hinsichtlich von Vorkaufsrechten, Kaufpreisbegrenzung,
Grundstlickskonzentration und des Kreises der Kaufberechtigten einer Anpassung. Hin-
sichtlich des mittelbaren Bodenerwerbs durch Anteilserwerb an landwirtschaftlichen Ge-

sellschaften bedarf es der Erganzung.

Das nachfolgende Gutachten soll entsprechende rechtlich vertretbare Weiterentwick-
lungsmadglichkeiten der Steuerungsinstrumente des landwirtschaftlichen Bodenmarkts
aufzeigen, welche den Zugang zu Grund und Boden breit gestreut fiir eine nachhaltige,
regional strukturierte auch kooperative und dem Engagement der regionalen Bevolke-

rung offene Landwirtschaft erhalt.

1. Politischer Hintergrund

Der politische Hintergrund der skizzierten Aufgabenstellung ergibt sich - ausgehend von
dem allgemeinen Gedanken, dass die landwirtschaftlich nutzbare Flache ein begrenztes
und fur die Erndhrungssicherheit in Deutschland existenziell wichtiges Gut ist, welches
besonderer Firsorge bedarf - aus dem Beschluss der Fraktion ,,DIE LINKE" im deut-
schen Bundestag vom 28.01.2020 zum , Aktionsplan Klimagerechtigkeit™!.

Die Bundestagsfraktion ,DIE LINKE" setzt sich demnach ein fiir

 eine sozial-dkologische Ausrichtung der Agrar- und Ernahrungspolitik.2 Der Oko-

landbau, als eine emissionsarmere Landwirtschaftsform, soll bis 2030 auf min-

1 Aktionsplan Klimagerechtigkeit, 4.5, Seite 74 ff zu ,,Erndhrung und Landwirtschaft", Abrufbar im Internet:
https://www.linksfraktion.de/fileadmin/user upload/PDF Dokumente/2020/LINKE BTF Broschuere Klima-
gerechtigkeit Web.pdf. Zuletzt aufgerufen am 25.05.2020.

2 Aktionsplan, Seite 78



https://www.linksfraktion.de/fileadmin/user_upload/PDF_Dokumente/2020/LINKE_BTF_Broschuere_Klimagerechtigkeit_Web.pdf
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destens 25 % steigen; bei Produktion, Verarbeitung und Vermarktung sind viel-
faltige — auch solidarische — Ansatze zu unterstiitzen.? Unterstiitzt wird ein ko-
operatives Wirtschaftssystem mit regionaler Produktion, Verarbeitung und Ver-
marktung.*

Die Sicherung des Zugangs zum Boden flir ortsansassige auch kleinere Agrarbe-
triebe soll ausgebaut werden. Der Verkauf landwirtschaftlicher Nutzflachen an
nicht-landwirtschaftliche Investoren soll verhindert werden. Land- und forstwirt-
schaftliche Nutzflachen sollen in 6ffentlichem Besitz gehalten und unter sozial-
Okologischen Auflagen langfristig an ortsansdssige Agrar- und Forstbetriebe ver-
pachtet werden. In Zusammenarbeit mit den Landern sind Strategien zu erar-
beiten, wie landwirtschaftliche Nutzflachen zunehmend in die 6ffentliche Hand

als ,neue Almende" Uberfiihrt werden konnen.®

Die Landtagfraktionen der Linken haben sich in einigen Bundesléandern durch verschie-

dene Antrage dafiir eingesetzt, das landwirtschaftliche Produktionsflachen flir ortsan-

sassige Unternehmen gesichert werden. So finden sich z.B. folgende Antrage:

In Thiringen legt die LINKE am 16.10.2019 das Papier ,Eckpunkte eines Geset-
zes zum Schutz der heimischen Landwirtschaft" vor.®

Im Landtag von Sachsen-Anhalt fordern die LINKEN am 20.02.2019 die Boden-
spekulation mit landwirtschaftlichen Flachen zu stoppen.’

Im Landtag von Brandenburg fordern die LINKEN gemaB gemeinsamen Antrag
mit der SPD landwirtschaftliche Produktionsflachen fiir ortsansassige Unterneh-
men zu sichern.®

Im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern fordern die LINKEN am 03.11.2010

die Bodenspekulation mit landwirtschaftlichen Flachen zu verhindern.®

Die Anliegen der Landtagsfraktionen der LINKEN finden sich auch in dem genannten

~Aktionsplan Klimagerechtigkeit®. Insbesondere ist auf das ,Eckpunktepapier" aus Thi-

ringen hinzuweisen.

3 Aktionsplan, Seite 79

4 Aktionsplan, Seite 74

> Aktionsplan, Seite 74

6 Eckpunktepapier September 2019 verfiigbar im Internet: https://www.die-linke-thl.de/fileadmin/Iv/doku-
mente/presse/sonstiges/Eckpunkte Landgrabbing.pdf

7 Landtagsdrucksache 7/3973 vom 20.02.2019

8 Landtagsdrucksache 6/8574

9 Landtagsdrucksache 5/3893 vom 03.11.2010
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2. Aufgabenstellung im Einzelnen

Die Auftraggeberin erbittet Erlduterungen und Vorschldage zur Weiterentwicklung der

rechtlichen Steuerungsmdglichkeiten im Zusammenhang mit dem unmittelbaren und

dem mittelbaren landwirtschaftlichen Grundstiickserwerb und stellt im Einzelnen fol-

gende Fragen:

a) Unmittelbarer lanawirtschaftlicher Grundstiickserwerb

Welche Funktion kommt dem , Agrarleitbild" der Bundesregierung zu und
wie ist es rechtlich verankert? Welche Rolle kdnnten Agrarleitbilder der Lan-
der in Zukunft spielen?

Wie waren die grundstiicksverkehrsrechtlichen Steuerungsinstrumente und
eventuell das Agrarleitbild zu verandern, um die eingangs geschilderten po-

litischen Ziele besser umsetzen zu kénnen?
Wie kann Flachenkonzentration wirksam entgegengetreten werden?

Wie kdnnte eine Begrenzung des Kaufpreises flir landwirtschaftliche Flachen

rechtlich gestaltet werden?

Wie kdnnen ortsansassige Landwirte oder gemeinwohlorientierte, koopera-
tive Landwirtschaftsformen beim Grundstiickserwerb starker begiinstigt wer-

den?

Wie konnte das fiir den landwirtschaftlichen Bodenverkehr bestehende Vor-

kaufsrecht gemeinnitziger Siedlungsunternehmen ausgeweitet werden?

Welche Rechtsanderungen sind erforderlich, um gemeinnttzigen Siedlungs-
unternehmen eine Flachenbevorratung und Weiterverpachtung (,,neue All-
mende") an ortsansassige Landwirte oder im Gemeinwohlinteresse zu erlau-

ben?

Kann das Vorkaufsrecht auch auf forstwirtschaftliche Grundstiicke und Od-

land erstreckt werden?

Wie kann der Bodenerwerb fiir Landwirte im Zusammenhang mit der Aus-
Ubung des Vorkaufsrechtes von doppelten Geblihren und Steuern befreit

werden?



b) Mittelbarer landwirtschaftlicher Grundstiickserwerb
. Wie lassen sich ,,Share Deals" rechtlich steuern?

o Welche MafBistdabe und Grenzwerte sollen bei einer Regulierung von ,Share-
Deals" gelten (Ortsansassigkeit, Gemeinwohlorientierung, Konzentration

usw.)?

o Gibt es weitere mittelbare Erwerbsformen, welche berlicksichtigt werden

mussen?

¢) Regelungsebenen

o Kdnnen bestehende Regulierungsinstrumente flir den unmittelbaren land-

wirtschaftlichen Grundstiickserwerb bundesgesetzlich verandert werden?

. Kann der mittelbare Erwerb landwirtschaftlichen Bodens (iber Anteilsver-
kaufe auf Bundesebene z.B. im Gesellschaftsrecht oder nur auf landesrecht-

licher Ebene reguliert werden?

o Ware die Zusammenfiihrung in einem umfassenden ,Agrarstrukturgesetz"
auf Bundesebene oder nur auf Landesebene mdglich und welche sonstigen
Inhalte sollten dort noch geregelt werden?

3. Rechtlicher Rahmen

Die gutachterliche Stellungnahme soll beim gegenwartigen gesetzlichen Regelwerk zur
Verbesserung der Agrarstruktur ansetzen, in das sich auch die derzeitige Regulierung
des landwirtschaftlichen Grundstticksverkehrs eingliedert. Das derzeitige Regelungskon-
zept flr den Agrarbereich besteht im Wesentlichen aus folgenden Gesetzen:

e dem Landwirtschaftsgesetz (LwG), insbesondere § 4 LwG als Grundnorm fiir
den Agrarbericht der Bundesregierung, der alle vier Jahre vorzulegen ist und der
das Agrarleitbild der Bundesregierung enthalt;

e dem ,Gesetz liber MaBnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Si-
cherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe" (Grundstiicksverkehrsge-
setz — GrdstVG), welches die bundesgesetzlichen Grundnormen zur Regulie-
rung des landwirtschaftlichen Grundstlicksverkehrs enthdlt. Erganzt werden die



Regelungen zum Grundstlicksverkehr durch die Vorkaufsmdglichkeiten gemein-
nutziger Siedlungsunternehmen nach dem Reichsiedlungsgesetz (RSiedIG).
In Bezug auf diese Regelungsmaterie hat sich durch die Grundgesetz-Anderung
2006 die Gesetzgebungskompetenz des Grundstiicksverkehrsrechtes inzwischen
auf die Lander verschoben.® Lediglich Baden-Wiirttemberg hat mit dem ,Lan-
desgesetz Uber die MaBnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur in Baden-
Wirttemberg" (Agrarstrukturverbesserungsgesetz — ASVG) von der Lan-
desgesetzgebungskompetenz bisher Gebrauch gemacht.!!

¢ In besonderen Situationen kann die Eigentumsverteilung am landwirtschaftlich
genutzten Boden entsprechend dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) geordnet
werden, welches hier nicht weiter zu untersuchen ist.

e SchlieBlich kommt auch dem landwirtschaftlichen Erbrecht nach dem Landguiter-
recht des Burgerlichen Gesetzbuches (BGB) in § 2312 BGB und dem der Héfe-
ordnung und entsprechender anderer Gesetze der Lander Bedeutung zu. Flan-
kiert wird das System der Regelungen zur Verbesserung der Agrarstruktur durch
das Gesetz iber die Anzeige und Beanstandung von Landpachtvertragen (Land-
pachtverkehrsgesetz — LpachtVG) sowie dem Gesetz liber die Gemeinschaftsauf-
gabe (Verbesserung der Agrarstruktur und des Kiistenschutzes — GAK-Gesetz-
GAKG). Auch diese Regelungen wurden auftragsgemaB in die Untersuchung

nicht mit einbezogen.

Der Spielraum der oben genannten Gesetzgebung ist vor dem Hintergrund des verfas-
sungsrechtlichen Rahmens zu sehen. Bei den von der Auftraggeberin aufgeworfenen
Fragen sind insbesondere jeweils die Grenzen der zulassigen Einschréankungen betroffe-
ner Grundrechte zu beachten, insbesondere die Eigentumsgarantie (Art. 14 Abs.1
Grundgesetz (GG)) und weitere wirtschaftliche Freiheitsrechte wie Vertragsfreiheit (Art.
2 Abs. 1 GG), Vereinigungsfreiheit (Art. 9 GG) und Berufsfreiheit (Art. 12 GG). Bei der
Ausgestaltung der Gesetzgebung kdnnen darliber hinaus auch EU-Grundfreiheiten Ein-

fluss haben.

10 Siehe hierzu Abschnitt IV.1.

11 Ahnliche Regelungen wie im ASVG finden sich in einem Entwurf eines Agrarstrukturgesetzes Sachsen-
Anhalt (ASG LSA) vom 07.05.2015. Im Internet verfiigbar unter http://docplayer.org/61931491-Entwurf-
eines-gesetzes-zur-sicherung-und-verbesserung-der-agrarstruktur-in-sachsen-anhalt-agrarstrukturgesetz-
sachsen-anhalt-asg-Isa.html
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Flir das deutsche Verfassungsrecht hat das Bundesverfassungsgericht hervorgehoben,
dass Grund und Boden nicht ,wie eine mobile Ware behandelt" werden und seine Nut-
zung nicht ,dem unibersehbaren Spiel der freien Krafte" liberlassen werden darf. Dar-
aus folgt im Grundsatz auch flir landwirtschaftliche Flachen ein gegentiber anderen Ei-
gentumsobjekten erheblich erweiterter Spielraum fur Gesetzgebung, die die Interessen
der Allgemeinheit zur Geltung bringt.!?

4. Untersuchungstiefe und -richtung

Der Auftrag fiir das Gutachten geht dahin auf eine historische Herleitung und einge-
hende wissenschaftliche Diskussion des bestehenden gesetzlichen Regelungskonzeptes
fur die Verbesserung der Agrarstruktur und insbesondere die Regulierung des landwirt-
schaftlichen Bodenverkehrs zu verzichten. Es sollen vielmehr die wesentlichen rechtli-
chen Regelungsmechanismen in Bezug auf das eingangs geschilderte Ziel dargestellt
und deren Weiterentwicklungsmaoglichkeiten der einfachgesetzlichen Vorschriften offen-
gelegt und diskutiert werden. Auf absehbare verfassungsrechtliche Implikationen wird
dabei jeweils hingewiesen, sie kdnnen aber hier naturgemaB nicht vollumfanglich und
umfassend ausgearbeitet werden. Soweit mdglich, sollen in Bezug auf die eingangs ge-
schilderte Zielsetzung einzelne Formulierungsvorschlage fiir Gesetzesanderungen skiz-
ziert werden, sofern es um die wesentlichen Untersuchungsgegenstdnde ,,Regulierung
von Share-Deals", ,,Ausweitung von Vorkaufsrechten", ,Bodenpreisbegrenzung", , Off-
nung fur solidarische und kooperative Landwirtschaftsformen™ und ,Verhinderung von

Bodenkonzentration" geht.

II. Regulierungskonzept fiir den unmittelbaren Grund-

stiickserwerb in der Landwirtschaft

Das bestehende gesetzliche Steuerungskonzept des GrdstVG bzw. ASVG in Verbindung
mit dem RSiedIG fiir den landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Grundstlicksver-
kehr mit seinen Instrumenten ,Genehmigungsvorbehalt", und , Kaufpreisbegrenzung®,

~beglnstigter Erwerberkreis" und ,Vorkaufsrecht" hat sich nach Einschatzung wichtiger

12 BVerfG v. 12.01.1967 - 1 BvR 169/63



am Grundstiicksverkehr beteiligter Akteure grundsatzlich bewahrt.!3 Seine Steuerungs-
elemente haben nicht allgemein den Zweck der Bodenmarktregulierung, sondern sind
geschaffen worden, um Gefahren fiir die Agrarstruktur abzuwenden. Vor diesem Hinter-
grund sind die nachfolgenden Erdrterungen zu sehen. Unstreitig scheint zu sein, dass
das Grundstticksverkehrsrecht dringend in verschiedener Hinsicht einer Anpassung an
die veranderten Gegebenheiten in der Landwirtschaft.

1. Genehmigungsvorbehalt, Kaufpreisbeschrankung und begiinstigter Er-

werberkreis

Der Genehmigung durch die 6rtlich zustandige Genehmigungsbehdrde werden gemas §
2 GrdstVG/§ 3 ASVG die VerauBerung land- und forstwirtschaftlicher Grundstticke im
Sinne von § 1 GrdstVG/§ 1 ASVG und der schuldrechtliche Vertrag hierliber unterwor-
fen!*. Neben der Genehmigungsfreiheit in den §§ 4 GrdstVG/ASVG und der Genehmi-
gungspflicht nach § 8 GrdstVG/§ 6 ASVG findet sich in den § 9 GrdstVG/§ 7 ASVG die
zentrale Norm Uber die Versagungsgriinde fiir die Grundstiicksverkehrsgenehmigung.
Nur unter den Voraussetzungen der dort aufgefiihrten Griinde, kann der Erwerb land-
wirtschaftlicher Flachen versagt oder eingeschrankt werden. Demnach kann nach der-

zeit geltendem Recht eine Genehmigung versagt oder eingeschrankt werden, wenn

e die VerauBerung eine ,ungesunde" (bzw. agrarstrukturell nachteilige) Verteilung
des Grund und Bodens bedeutet oder

e durch die VerauBerung die Grundstiicke des VerauBerers, unwirtschaftlich ver-
kleinert oder aufgeteilt wiirden oder

e der Gegenwert in einem groben Missverhaltnis zum Wert des Grundstiicks steht.

Von praktischer Bedeutung ist dabei vor allem der als Erstes aufgefiihrte Punkt der ,,un-
gesunden Bodenverteilung". Diese wird in § 9 Abs. 2 GrdstVG/§ 7 Abs. 3 ASVG nur in-
sofern konkretisiert, als eine ungesunde Verteilung von Grund und Boden in der Regel
dann vorliegt, wenn die VerauBerung gegen MaBnahmen zur Verbesserung der Agrar-

struktur verstoBt.

13 Vergl. ,Landwirtschaftlicher Bodenmarkt, Perspektiven und Grenzen der Weiterentwicklung des bodenpo-
litischen Ordnungsrahmens beim Grundsticksverkehr®, 2012, (BLG Gutachten I); vergl. ,Bericht der Bund-
Lander-Arbeitsgruppe Bodenmarktpolitik® vom 16.01.2014, (Bericht BLAG), verfiigbar im Internet unter
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/ Landwirtschaft/Flaechennutzung-Bodenmarkt/Boden-
markt-Abschlussbericht-Bund-Laender-Arbeitsgruppe.html, letztmalig aufgerufen am 25.05.2020.

14 Sofern nachfolgend im Zusammenhang mit dem GrdstVG von Landwirtschaftlichen Grundstiicken die
Rede ist, sind auch forstwirtschaftliche gemeint. Ausnahme: Vorkaufsrecht nach dem RSiedIG. Dazu siehe
unten II. 2. a).
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a) Versagungsgrund ,,ungesunde Bodenverteilung" und sein Bezug zum Agrarleitbild

der Bundesregierung

Eine Genehmigung zur VerauBerung eines landwirtschaftlichen Grundsticks ist also zu
versagen oder mit Auflagen zu versehen, wenn die VerauBerung der Verbesserung der
Agrarstruktur widerspricht. Angesichts der Unbestimmtheit dieses Versagungsgrundes
fur die Grundstlicksverkehrsgenehmigung ist schon friih nach Erlass des GrdstVG im
Jahr 1961 die Frage der VerfassungsgemaBheit des § 9 GrdstVG aufgetaucht. Die ent-
scheidende Frage ist, ob die GesetzmaBigkeit der Verwaltung angesichts der Unbe-
stimmtheit der Versagungsgriinde und der Schwere des Eingriffs in grundrechtlich ge-

schiitzte Eigentumsrechte iberhaupt noch gegeben ist.®

In seiner Rechtsprechung geht das Bundesverfassungsgericht davon aus, Uberlegung,
dass grundsatzlich unbestimmte Gesetzesbegriffe zuldssig sind, ihre Voraussetzungen
und ihr Inhalt aber so formuliert sein missen, dass die Betroffenen die Rechtslage er-
kennen und ihr Verhalten danach einrichten kénnen.® Folglich muss also auch das
GrdstVG selbst die VerduBerungs- und Erwerbshindernisse erkennen lassen. In seiner
Entscheidung vom 12.01.1967 bejahte das BVerfG aber fiir § 9 GrdstVG, dass sich
Zweck und Inhalt unbestimmter Rechtsbegriffe hier nach objektiven Kriterien durch
Auslegung gewinnen lassen. Eine ungesunde Bodenverteilung kénne (nur) bei einem
Widerspruch gegen MaBnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur angenommen wer-
den. Welche MaBnahmen der Verbesserung der Agrarstruktur dienen, lieBe sich nach
Auffassung des BVerfG sehr detailliert und hinreichend bestimmt dem Agrar-Bericht der
Bundesregierung entnehmen, den diese gem. § 4 LwG dem Bundestag und Bundesrat

alle 4 Jahre vorzulegen hat.

Mit anderen Worten ist § 9 GrdstVG (und entsprechend auch § 7 ASVG) trotz seiner Un-
bestimmtheit verfassungsgemaB, weil er durch den Agrar-Bericht der Bundesregierung
soweit konkretisiert werden kann, dass diejenigen welche Boden verdauBern und diejeni-
gen welche Boden erwerben wollen, hinreichend voraussehen kénnen, welche Versa-
gungsgrunde die Verwaltung heranziehen wird. Dieser Auffassung hat sich der Bundes-
gerichtshof (BGH) in standiger Rechtsprechung angeschlossen.!’

15 Vergl. Zur VerfassungsgemaBheit von § 9 GrdstVG im Ubrigen: Joachim Netz, Grundstiicksverkehrsgesetz
Praxiskommentar (Netz, GrdstVG), 7. Auflage, Butjadingen 2015, Rz. 1640 ff.
16 BVerfG 12.01.1967 -1 BVR 169/63
17.So zuletzt im Urteil vom 06.07.1990 — BLW 8/88 [zu § 4 LpachtVG, die den zu § 9 Abs. 2 GrdStVG entwi-
ckelten Grundsatzen laut BGH entsprechen]; vergl. Netz, GrndstVG, Rz. 1678 ff.
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Insofern kommt dem Agrarleitbild der Bundesregierung, welches im Agrar-Bericht nie-
dergelegt wird - anders als den verschiedenen Agrarleitbildern von Parteien und Ver-
banden - Giber § 4 LWG i.V.m. § 9 Abs. 2 GrdstVG bzw. § 7 Abs.3 ASVG normative Kraft
bei der Regulierung des landwirtschaftlichen Bodenmarktes zu.!® Die Bundesregierung
kdnnte also durch eine Anderung ihres Agrarleitbildes auf Dauer auch die Genehmi-
gungspraxis fur den landwirtschaftlichen Grundstlicksverkehr andern. Diese Moglichkeit
steht den im Bundes- und Landtagen vertretenen Parteien nicht offen. Sie kbnnten die
Genehmigungspraxis flr den landwirtschaftlichen Grundstiicksverkehr nur durch Geset-

zesanderung herbeiflihren.

Die zuvor geschilderte Auffassung basiert auf Entscheidungen der Gerichte vor der F6-
deralismusreform im Jahre 2006. Die Gesetzgebungskompetenz fiir die Regulierung des
landwirtschaftlichen Bodenrechtes lag vorher gemaB Artikel 74 Abs. 1 Ziffer 18 GG a.F.
beim Bund. Dementsprechend ist das Grundstlicksverkehrsgesetz noch als Bundesge-
setz erlassen worden. Durch die Foderalismusreform hat sich das gedndert und diese
Gesetzgebungskompetenz des Artikel 74 Abs. 1 Ziffer 18 GG wurde dadurch einge-
schrankt, dass sie nicht mehr das gesamte Grundstlicksverkehrsrecht umfasst, sondern
nur noch das stadtebauliche Grundstticksverkehrsrecht. Damit wurde das landwirt-
schaftliche Grundstlicksverkehrsrecht der konkurrierenden Gesetzgebung nach Artikel
74 GG entzogen.'® Man kann nun die Frage stellen, ob es nach 2006 zumindest in den
Bundeslandern, die wie Baden-Wiirttemberg mit dem ASVG (iber ein eigene Grund-
stlicksverkehrsgesetze verfligen, der Agrarbericht der Bundesregierung zur Auslegung
der unbestimmten Rechtsbegriffe ,ungesunde Bodenverteilung® oder ,agrarstrukturell
nachteilige Bodenverteilung" ist. Folgerichtig ware es, hier das Agrarleitbild des entspre-
chenden Bundeslandes heranzuziehen, welches aber nicht auf Basis eines gesetzlichen
Auftrages verdffentlicht wird, wie das der Bundesregierung. Aus Sicht des Unterzeich-
ners bestehen daher Zweifel, ob die bisherige Auslegungspraxis aufrechterhalten wer-

den kann, wenn die Lander eigene Grundstiicksverkehrsgesetze erlassen. Richtiger

18 Den, im Agrar-Bericht der Bundesregierung niedergelegten, Grundsatzen zur Verbesserung der Agrar-
struktur kommt auch im Zusammenhang mit der Ausiibung des siedlungsrechtlichen Vorkaufsrechtes und
den gemeinnitzigen Landgesellschaften Bedeutung zu. Die gemeinniitzigen Landgesellschaften haben in
der Regel in ihrem Gesellschaftsvertrag festgeschrieben, dass sie nur MaBnahmen zur Verbesserung der
Agrarstruktur ergreifen dirfen und es findet sich in § 5 Abs. 1 Ziffer 12 KStG die Regelung, dass die Land-
gesellschaft nur dann und solange als gemeinnutzig anerkannt werden, als sie tatsachlich Agrarstrukturver-
besserungsmaBnahmen im Sinne des Agrar-Berichts der Bundesregierung durchfiihren.

19 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, ,Genehmigungsvorbehalt fiir die Beteiligung an
landwirtschaftlichen Unternehmen™ (Wissenschaftlicher Dienst Ausarbeitung), 2016, Az. WD7-3000-144/16,
S. 6 f. verfigbar im Internet, https://www.bundestag.de/re-

source/blob/483598/2ab0ee391eb3ebcd391eb26562982a41/WD-7-144-16-pdf-data.pdf;
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scheint in solchen Fallen, das Agrarleitbild der jeweiligen Landesregierung heranzuzie-

hen.

b) Aktuelles Agrarfeitbild der Bundesregierung, Genehmigungspraxis und Reformbedarf

Der aktuelle agrarpolitische Bericht der Bundesregierung, von welchem hier zunachst
weiter ausgegangen werden soll, stammt aus dem Jahr 2019.2° Dort findet sich im Leit-
bild fir eine zukunftsfahige Agrarpolitik das Leitbild einer nachhaltigen, 6kologisch ver-
antwortbaren, 6konomisch leistungsfahigen und regional verankerten Landwirt-
schaft, die einen angemessenen Beitrag zur Erhaltung oder Schaffung attraktiver, le-
benswerter und vitaler landlicher Rdume leistet.?! Familiengefiihrte Unternehmen
sollen dabei im Mittelpunkt stehen. Ziel der Bundesregierung ist es, die breite struktu-
relle Vielfalt der Betriebsformen und Produktionssysteme der Landwirtschaft zu erhal-
ten. Breitgestreutes Eigentum am Boden ist eine wesentliche Grundlage fur eine
nachhaltige, wirtschaftlich erfolgreiche und generationsiibergreifend verantwortliche
Landwirtschaft. Wenig spéter heiBt es unter der Uberschrift ,Breite Streuung des Bo-

deneigentums fiir die Landwirtschaft:

, Wichtige agrarstrukturelle Ziele auf dem Bodenmarkt sind die Forderung einer
breiten Streuung des Bodeneigentums, der Vorrang von Landwirtinnen und Land-
wirten beim Fldchenerwerb, die Vermeidung marktbeherrschender Positionen, ein
Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilitat landlicher Regionen, die Begrenzung speku-
lativer Tendenzen, ein Vorrang fir eine landwirtschaftliche Nutzung der Agrarfia-

chen und die Verbesserung der Informationslage sowie der Markttransparenz.?

Das Agrarleitbildes der Bundesregierung weicht auf dieser abstrakten Ebene nicht voll-
standig von dem der Auftraggeberin ab. Es fehlen vor allem das Ziel einer kooperativen,
solidarischen Wirtschaftsform und das langdfristige Ziel der ,,neuen Allmende" in der
Landwirtschaft.

20 Agrarpolitischer Bericht 2019, Bundestagsdrucksache 19/14500, abrufbar im Internet http://dip21.bun-
destag.de/dip21/btd/19/145/1914500.pdf, letztmalig abgerufen 25.05.2020

21 Agrarpolitischer Bericht 2019, S.9

22 Agrarpolitischer Bericht 2019, S. 18
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Diese derzeitige Regulierung des Bodenmarkts reicht aber offenbar nicht aus, dieses
Leitbild zu verwirklichen.? Von daher besteht weiterhin ein Bedarf fiir gesetzgeberi-
sches Handeln im Zusammenhang mit der Genehmigungspraxis auch fir den unmittel-

baren landwirtschaftlichen Grundstlicksverkehr, um

¢ Flachenkonzentration in landwirtschaftlicher oder auBerlandwirtschaftlicher Hand
zugunsten regionaler Landwirtschaft zu begrenzen und

e Uberhdhten Kaufpreisen entgegenzuwirken.

¢) Reformbedarf wegen teilweisem Ausschluss von kooperativen Lanadwirtschaftsfor-

men von Bodenerwerb

In Zusammenhang mit der Genehmigungspraxis im Rahmen von § 9 GrndstVG/§ 7
ASVG, steht ein weiteres Problem, welches in jedem Fall eine Klarstellung, bzw. Rechts-
anderung notwendig macht, insbesondere aber dann, wenn das agrarpolitische Ziel der
Auftraggeberin nach regionalem Zugang zum Boden flr kooperative und solidarische
Formen der Landwirtschaft realisiert werden soll. Es geht um den im Grundstiicksver-
kehrsrecht gebrauchlichen relativ engen Begriff des ,Landwirtes" als Begtinstigten und
um die den Landwirten gleichgestellten Formen der Landwirtschaft.

Nach Genehmigungspraxis und Rechtsprechung gehért es zu den wesentlichen agrar-
strukturellen Zielen im Rahmen von § 9 GrdstVG/§ 7 ASVG, die erforderliche Eigenland-
ausstattung der Landwirtschaft sicherzustellen. Landwirtschaftlich genutzte Grundsti-
cke sollen in das Eigentum von Landwirten gelangen, die zur Sicherung und Erweite-
rung ihres Betriebes auf entsprechende Flachen angewiesen sind. Es widerspricht dem-
nach regelmaBig den angestrebten MaBnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur
und stellt eine ungesunde Bodenverteilung dar, wenn landwirtschaftlich genutzter bzw.
zu nutzender Boden an einen Nichtlandwirt und ein auch sonst nicht nach dem GrdstVG
privilegierten Erwerber verduBert werden soll und ein leistungsfahiger Landwirt das be-

treffende Grundsttick zur Aufstockung seines landwirtschaftlichen Betriebes benétigt.?*

Als Landwirt gilt auch eine juristische Person, deren Hauptzweck der Betrieb der Land-
wirtschaft ist und eine Personengesellschaft, sofern ein haftender Gesellschafter Haupt-

erwerbslandwirt ist.2

2 Bericht BLAG, Seiten 55ff
24 Netz, GrdstVG, Rdz. 1767; BGH-Beschluss vom 06.07.1990 - BLW 8/88; OLG Oldenburg, Beschluss vom
10.05.2001, 10 W 13/01; BLG Gutachten I, Seite V 40; Schramm, GrdstVG, S. 30
25 Netz, GrdstVG, Rdz. 1960, 1767 und 1771; OLG Kdln, Beschluss vom 29.05.1980 - 23 WLw 26/79; Die
insoweit vorliegende Ungleichbehandlung zwischen den Gesellschaftsformen der juristischen Person und
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Die Ausubung der Landwirtschaft in derartigen Gesellschaftsformen ist damit grundsatz-
lich vom landwirtschaftlichen Grundstiicksverkehrsrecht privilegiert, sofern z.B. eine Ge-
nossenschaft Haupterwerbslandwirtschaft betreibt oder eine Kommanditgesellschaft
(KG) Landwirtschaft betreibt und ein Haupterwerbslandwirt Komplementar der KG ist.
Der Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstlicken durch derartige Gesellschaften gilt
nicht als ungesunde Bodenverteilung, sondern ist genehmigungsfahig nach § 9
GrdstVG/ § 7 ASVG, auch wenn diese Gesellschaften nicht kapitalistisch, sondern ko-
operativ ausgerichtet sind, wie es z.B. bei Genossenschaften oder Betriebsgemeinschaf-

ten verbreitet ist.

Nicht in dieser Weise vom Grundstiicksverkehrsrecht privilegiert sind die folgenden For-
men solidarischer oder kooperativer Landwirtschaft, die sich entwickelt haben, weil
Quereinsteiger oder kleiner regionale Landwirtschaftsbetriebe angesichts der Boden-
preise oft gar nicht mehr Lage sind diese notwendige Wirtschaftsgrundlage zu erwer-

ben:

¢ Solidarische Landwirtschaft, bei der sich Birger regional zusammenschlie-
Ben, um in Kooperation mit értlichen Landwirten ihre Nahrungsmittel gemein-
sam zu erzeugen und in nicht wenigen Fallen gemeinsam meist als eingetrage-
ner Verein landwirtschaftliche Flache erwerben wollen;?

¢ Gemeinwohlorientierte Landwirtschaft mit dem Ziel Landwirtschaft in
Kombination mit gemeinnitziger Bildungs-, Naturschutz-, Jugend- oder Behin-
dertenarbeit auf Basis dafiir eingeworbener gemeinnitziger Zweckvermdgen (in
der Rechtsform von Gemeinntitzigen Vereinen, Gesellschaften oder Stiftungen)
zum Erhalt regionaler Landwirtschaftsstrukturen zu betreiben;?”

¢ Gemeinwohlorientierte Biirgergenossenschaften, -stiftungen und —ak-
tiengesellschaften zur Erhaltung einer regionalen landwirtschaftlichen Struk-

tur.28

der Personengesellschaft wird als unangemessen und reformbedurftig angesehen. Siehe: Bericht BLAG
Seite 56

26 Funktionsweise und Nachweis von Beispielen ,Netzwerk solidarische Landwirtschaft" www.solidarische-
landwirtschaft.org

27 Netzwerk Landwirtschaft ist Gemeingut, www.gemeingut-landwirtschaft.de; Studie ,Landwirtschaft ist
Gemeingut — Eine politisch-rechtliche Bewertung nach 40 Jahren Praxis", Herausgeber: GLS Treuhand e.V.
Bochum 2013, verfiigbar im Internet: https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/0d28bdd4-46dc-4a95-
9f03-7dc5854f0c76/LiG-Studien.pdf

28 Siehe: Kulturlandgenossenschaft eG, https://www.kulturland.de; Regionalwert AG Hamburg www.regio-
nalwert-hamburg.de/ oder wikipedia.org/wiki/Regionalwert Aktiengesellschaft; Biobodengenossenschaft eG
www.bioboden.de
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Typisch fur diese Landwirtschaftsformen ist die Aufspaltung der Landwirtschaft in eine
Betriebsgesellschaft und einen Eigentumstrager flir das Land. Die Problematik wurde
auch vom Bundeslandwirtschaftsministerium identifiziert und flhrte zur Ausschreibung
einer breit angelegten Studie zum Thema “ Boden in Gemeinschaft, welche von der
Universitat Halle derzeit bearbeitet wird.?

Der nicht spezialisierte, regionalverankerte landwirtschaftliche Betrieb, bei dem der
Landwirt Betriebsinhaber und Bodeneigentiimer ist, ist heute oft nicht mehr lebensfahig
oder von den Nachkommen gewollt. An seine Stelle treten nicht selten die drei genann-
ten Typen kooperativer Landwirtschaftsformen unter Beteiligung der Blrger vor Ort. Sie
zeichnen sich haufig dadurch aus, dass die Hofe von Landwirten gefiihrt werden, die als
Quereinsteiger nicht durch Erbfolge in den Besitz der Hofe gelangt sind. Diese sind wirt-
schaftlich haufig nicht in der Lage, den landwirtschaftlichen Boden zu erwerben, weil
der Kapitaldienst in der Landwirtschaft nicht zu erwirtschaften ist. Auch Pachtflachen
sind haufig fir Neueinsteiger schwer zu bekommen. Eigentumsflachen werden daher
haufig wegen der gestiegenen Bodenpreise von regional ansassigen Kunden und Inte-
ressenten im Rahmen von Vereinen, Genossenschaften oder gemeinniitziger Stiftungen
erworben. Bekanntere Beispiele sind die Regionalwert AG s in verschiedenen Bundes-
landern, die Kulturlandgenossenschaft, die Biobodengenossenschaft und etwa 200 klei-
nere oder groBere iberwiegend gemeinniitzige Vereine, welche landwirtschaftliche Fla-
chen erworben haben und diese flr kooperativ betriebene, meist dkologische Landwirt-
schaft langfristig zur Verfiigung stellen.® Die Produkte dieser Hofe werden meist regio-
nal im Rahmen solidarischer Landwirtschaft von dem Kunden bezogen, die haufig auch

bei der Erzeugung und Verteilung der Erzeugnisse mitarbeiten.3!

Interessant ist, dass die genannten kooperativen Landwirtschaftsformen ganz Uberwie-
gend im Grunde die Ziele des Grundstlicksverkehrsgesetzes, namlich die Erhaltung und
Verbesserung der regionalen Agrarstruktur auf freiwilliger Initiative der Blrger hin, ver-
folgen: In ihren Satzungen und Gesellschaftsvertragen ist Gberwiegend festgeschrieben,
dass der landwirtschaftliche Grund und Boden der Spekulation entzogen, die regionale

Agrarstruktur erhalten und die Flachen nachhaltig zum Nutzen der Menschen, die dort

29 Ausschreibung Bundesanstalt fiir Landwirtschaft und Erndhrung, https://www.ble.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Projektfoerderung/Entscheidungshilfe/Bekanntmachung Bodenmaerkte.pdf;jsessio-
nid=4083C19209B29A2C5521127F181A3C58.2 cid325? blob=publicationFile&v=3 zuletzt aufgerufen am
08.06.2020; Verlautbarung der Universitdt Halle, https://www.landw.uni-halle.de/prof/agrarpolitik/for-
schung/, zuletzt aufgerufen am 08.06.2020

30 Siehe Studie ,Landwirtschaft ist Gemeingut®, Seite 38 ff;

31 Das Netzwerk ,Solidarische Landwirtschaft" hat auf seiner Internetseite 280 von mehr als 500 derartiger
Betriebe in Deutschland aufgelistet.
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leben, bewirtschaftet werden und zuganglich sein sollen. Unter diesen Bedingungen
werden die landwirtschaftlichen Flachen von den genannten oft gemeinnitzigen Eigen-
tumstragern an die Landwirte oder Landwirtschaftsgemeinschaften verpachtet. Insoweit
kann man sagen, dass hier ein Stlick weit ,,neue Allmende" entsteht.

Dadurch entsteht eine Trennung zwischen landwirtschaftlichem Betrieb und Eigentums-
trager. Die Eigentumstrager in Form von Blirgergenossenschaften oder gemeinniitzigen
Gesellschaften oder Stiftungen haben zunehmend Probleme landwirtschaftliche Flachen
zu erwerben, da sie als ,Nichtlandwirte®™ im Sinne von § 9 GrdstVG gelten, obwohl sie

dhnliche Ziele wie dies Gesetz verfolgen. Insoweit besteht Reformbedarf.3?

Die Eigentumstrager der gemeinwohlorientierten Landwirtschaft lassen sich wie folgt

eingrenzen:

Entweder wird abgestellt auf gemeinwohlorientierte oder gemeinnitzige Personenverei-
nigungen oder Vermdgensmassen im Sinne von § 5 Abs. 1 Ziff. 9 KStG, die keine Land-
wirtschaft selber betreiben aber durch geeignete Rechtsverhaltnisse langfristig eine
dauerhafte land- oder forstwirtschaftliche Nutzung auf Pachtbasis sicherstellen. Als Si-
cherstellung gilt eine Verpflichtung in ihren Statuten grundsatzlich auf die Weiterverau-
Berung der erworbenen Flachen zu verzichten und sie dauerhaft fiir land- oder forst-

wirtschaftliche Zwecke in der Region zur Verfligung zu stellen.

Oder man stellt zur Abgrenzung mehr formell auf Personenvereinigungen oder Stiftun-
gen ab, die keine Landwirtschaft selber betreiben, aber
e durch geeignete rechtliche Vereinbarungen eine landwirtschaftliche Nutzung si-
cherstellen, welche den Zielen der Verbesserung der regionalen Agrarstruktur
entspricht
e eine mindestens 12jahrige Pachtdauer gewahren, die sich bei Nichtkiindigung
um jeweils mindestens 6 Jahre verlangert
e einen Pachtzins vereinbaren, der unterhalb einer marktiiblichen Kapitalrendite
auf den Bodenpreis liegt
¢ sich in ihren Statuten oder durch grundbuchliche Sicherung verpflichtet haben,
keine mdglichen Gewinne aus einer WiederverauBerung der Flachen an Gesell-
schafter oder Berechtigte auszuschiitten.

32 Zur Problematik der Betriebsaufspaltung: Martinez in Dising Agrarrecht § 9 GrdstVG, Rz. 16f
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d) Anwendbarkeit der neueren Rechtsprechung betreffend die Betriebsaufspaltung zwi-
schen Eigentimer- und Betreibergesellschaft auf kooperative Landwirtschaftsformen

In einem grundlegenden Beschluss vom 26.11.2010 beschaftig sich der BGH mit der
Betriebsaufspaltung im Zusammenhang mit § 9 GrdstVG/§ 7 ASVG.*? In seinem Leitsatz
halt der BGH in dem genannten Beschluss fest, dass die VerdauBerung eines landwirt-
schaftlichen Grundsttlicks an ein selbst nicht Landwirtschaft betreibendes Unternehmen
einem Erwerb durch einen Landwirt gleichsteht, wenn eine sachliche und personelle
Verflechtung zwischen Besitzunternehmen und Betriebsgesellschaft besteht, bei der die
Uberlassung der Grundstiicke an das landwirtschaftliche Unternehmen sichergestellt ist,
und die hinter den Unternehmen stehenden Personen den einheitlichen Willen haben,

Landwirtschaft zu betreiben.

Erweiternd kénnte man diese Rechtsprechung auch auf die geschilderten Betriebsauf-
spaltungen zwischen Blirgergenossenschaften oder —stiftungen als Flacheninhaber und
den landwirtschaftlichen Betrieben als Pachter anwenden. Diese sind in ahnlicher Weise
als Einheit zu betrachten und dienen der Verbesserung der Agrarstruktur, so dass eine
Privilegierung auch der Biirgergenossenschaften und —stiftungen gerechtfertigt er-
scheint, weil es sich um eine zweckmaBige, sachlich begriindete Betriebsaufspaltung

zur Erhaltung und langfristigen Sicherung der regionalen Landwirtschaft handelt.

Derzeit ist aber eher davon auszugehen, dass die zitierte Rechtsprechung nicht erwei-
ternd ausgelegt wird, da sich im Agrarleitbild der Bundesregierung auch keine Hinweise
darauf finden, dass eine kooperative Landwirtschaft, wie sie zuvor dargestellt wurde,
der Verbesserung der Agrarstruktur dient. Ein gesetzgeberisches Handeln erscheint da-

her auch insoweit geboten.

e) Uberhohter Kaufpreis als Versagungsgrund fiir Grundstiicksverkehrsgenehmigung

Bereits nach geltendem Recht kann eine Grundstiicksverkehrsgenehmigung dann ver-
sagt werden, wenn der Gegenwert in einem groben Missverhaltnis zum Bodenwert
steht. Der enorme Anstieg der Bodenpreise hatte sich daher mdglicherweise bereits mit
dem Instrumentarium des § 9 Abs. 1 Nr. 3 GrdstVG/§ 7 Abs. 1 Nr. 3 ASVG verhindern
lassen, wenn diese Vorschrift konsequent angewandt worden ware.3* Nach gefestigter

33 Beschluss des BGH vom 26.11.2010 - BLw 14/09; ahnlich im Anschluss Beschluss des OLG Miinchen vom
04.08.2011 - W XV 2754/10 LW; enger Netz, GrdstVG Rdz.1976 ff; BLG Gutachten I, Seite V 40 ff.
34 John Booth, ,Braucht es neue Schutzwalle", DLG Mitteilung 3/2014, S. 21
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Rechtsprechung des BGH liegt ein solches Missverhdltnis dann vor, wenn der Verkaufs-
preis mehr als 150% des maBgeblichen regionalen Verkehrswertes betragt3. Nicht zu-
letzt durch die Probleme im Bieterverfahren der BVVG kamen diese preisbegrenzenden
Tatbestande jedoch in den letzten Jahren nicht ausreichend zur Anwendung. Dass inso-

weit ein Reformbedarf besteht, ist unstreitig.3®

Erste Schritte hat der Gesetzgeber in Baden-Wirttemberg unternommen und in § 7
Abs. 2 ASVG die normative Missbrauchsgrenze (Regelgrenze von 150%) flr die Festset-
zung des Preisniveaus abgesenkt, sofern eine erhebliche Gefahr fiir die Agrarstruktur
besteht. Dann namlich kann die Grundstlicksverkehrsgenehmigung bereits versagt wer-
den, wenn der Kaufpreis héher als 120% des durchschnittlichen landwirtschaftlichen

Verkehrswertes vergleichbarer Grundstiicke betragt.

Diese Begrenzung wird gemalB3 § 7 Abs. 6 Nr. 2 ASVG noch erganzt. Es kann - anders
als in § 9 Abs. 5 GrdstVG - eine Verkehrsgenehmigung auch dann versagt werden,
wenn das Vorkaufsrecht nicht ausgelibt wird und die Genehmigungsbehdérde zu der
Auffassung gelangt, dass ein grobes Missverhaltnis zwischen Kaufpreis und Grundstiick

besteht, weil diese Regelgrenze Uberschritten wird.

Verfassungsrechtliche Bedenken hiergegen und gegen diese Ausweitung und die Herab-
setzung der Missbrauchsgrenze auf 120% sind nicht anzunehmen, weil die Absenkung
an eine Verscharfung der Voraussetzungen gebunden ist durch die Einfligung des Be-

griffes der ,erheblichen" Gefahr fiir die Agrarstruktur. 3’

Die niedersachsische Landesregierung hat am 09.05.2017 den Entwurf eines Gesetzes
zur Sicherung der bdauerlichen Agrarstruktur in Niedersachsen (Niedersachsisches Agrar-
struktursicherungsgesetz — NSAG) in den Landtag eingebracht und in erster Lesung dis-
kutiert. Zu einer Verabschiedung ist es bisher nicht gekommen.3® Dort wird die Regel-
missbrauchsgrenze auf 130% festgelegt. Die Absenkung der Preisgrenze ist dort nicht
an das Vorliegen einer zusatzlichen Gefahr flir die Agrarstruktur gebunden. Fir die Zu-

Iassigkeit der Benennung und Absenkung der Preisgrenze sprich folgendes:

35 Netz, GrdstVG, Rz. 2373 m.w.N.; BGH Beschluss vom 25.04.2014 — BLw 5/13; Schramm, GrdstVG, S.
102

3 Bericht BLAG, S. 61

37 BLG Gutachten I, S. V 69 ff.

38 Niedersachsisches Agrarstruktursicherungsgesetz" (NASG), Gesetzentwurf Landesregierung vom
09.05.2017 Drucksache 17/8003, verfiigbar im Internet: www.nilas.niedersachsen.de/starweb/NILAS/serv-
let.starweb?path=NILAS/lisshfl. web&id=NIL ASWEBFASTLINK&search=(NEDF%2CHEDF%3D"GRUND-
STUCKSVERKEHRSGE-
SETZ"+AND+WP%3D17)+AND+NOT+(1SPER%2CSPER%3D%3F*)+AND+NOT+(1SPER%2CSPER%3D%3
F*)+AND+NOT+(1SPER%2CSPER%3D%3F*)&format=WEBLANGFL, zuletzt aufgerufen 25.05.2020.
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https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_17_10000/8001-8500/17-8003.pdf
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http://www.nilas.niedersachsen.de/starweb/NILAS/servlet.starweb?path=NILAS/lisshfl.web&id=NILASWEBFASTLINK&search=(NEDF%2CHEDF%3D%22GRUNDSTÜCKSVERKEHRSGESETZ%22+AND+WP%3D17)+AND+NOT+(1SPER%2CSPER%3D%3F*)+AND+NOT+(1SPER%2CSPER%3D%3F*)+AND+NOT+(1SPER%2CSPER%3D%3F*)&format=WEBLANGFL
http://www.nilas.niedersachsen.de/starweb/NILAS/servlet.starweb?path=NILAS/lisshfl.web&id=NILASWEBFASTLINK&search=(NEDF%2CHEDF%3D%22GRUNDSTÜCKSVERKEHRSGESETZ%22+AND+WP%3D17)+AND+NOT+(1SPER%2CSPER%3D%3F*)+AND+NOT+(1SPER%2CSPER%3D%3F*)+AND+NOT+(1SPER%2CSPER%3D%3F*)&format=WEBLANGFL
http://www.nilas.niedersachsen.de/starweb/NILAS/servlet.starweb?path=NILAS/lisshfl.web&id=NILASWEBFASTLINK&search=(NEDF%2CHEDF%3D%22GRUNDSTÜCKSVERKEHRSGESETZ%22+AND+WP%3D17)+AND+NOT+(1SPER%2CSPER%3D%3F*)+AND+NOT+(1SPER%2CSPER%3D%3F*)+AND+NOT+(1SPER%2CSPER%3D%3F*)&format=WEBLANGFL

e Es hat immer schon eine Preisbegrenzung in § 9 Abs. 1 Ziff. 3 GrdstVG, welche
durch die Rechtsprechung auf 150% des ortstiblichen Grundstiickspreises bezif-
fert wurde.

e Es spricht nichts dagegen, dass der Gesetzgeber angesichts der angespannten
Lage am Bodenmerkt eine etwas niedrigere Grenze normiert.

e Der Gesichtspunkt ist, dass nach einhelliger Ansicht schon die Preissteigerungen
der letzten 10 Jahre die Agrarstruktur erheblich gefahrden. Die weitere Preisstei-
gerung muss daher auch auf diesem Wege starker als in der Vergangenheit be-

grenzt werden.

Auch im Entwurf zum Agrarstrukturgesetz Sachsen-Anhalt - ASG LSA aus dem Jahr

2015 findet sich in § 8 eine vergleichbare Regelung.

Gegen Reformvorschlage in der vorgegebenen Richtung bestehen keine Bedenken.

f) Begrenzung der Bodenkonzentration

Das derzeit bestehende Regulierungskonzept flir den Grundstlicksverkehr sieht noch
keine MaBnahmen zu Begrenzung der Flachenkonzentration vor.3° Eine Obergrenze ist
nicht festgelegt. Im Gegenteil, das ,Wachsen und Weichen" in der Landwirtschaft ist

unter dem Gesichtspunkt , Leistungsfahigkeit" ein agrarpolitisches Ziel.

Erste Uberlegungen zu diesem Thema finden sich in § 9 Abs. 1 b) im Entwurf zum Nie-
dersachsisches Agrarstruktursicherungsgesetz.*® Es wird dort ein relativer, regionaler
Schwellenwert definiert, oberhalb dessen ein Landwirt eine marktbeherrschende Stel-
lung einnimmt, die als Versagungsgrund herangezogen werden kann. Denkbar ist es
aber auch einen absoluten regional unterschiedlichen Schwellenwert von z.B. 500 Hek-

tar in einem Landkreis, einem Bundesland oder in Gesamtdeutschland zu wahlen.

g) Zusammenfassung und Anderungsvorschlag betreffend die Versagungsriinde fiir die
Grundstiicksverkehrsgenehmigung bei ungesunder Bodenverteilung

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Verfahren zur Erteilung einer

Grundstlicksverkehrsgenehmigung fiir den unmittelbaren Grundsttickserwerb nach § 9

39 Netz, GrdstVG, Rz. 1901ff
40 § 9 Entwurf Niedersdchsisches Agrarstruktursicherungsgesetz — NSAG mit Gesetzesbegriindung
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GrdstVG/§ 7 ASVG grundsatzlich geeignet ist zur Verbesserung der Agrarstruktur beizu-

tragen, wenn in die Vorschrift zusatzliche Kriterien aufgenommen werden:

Flachenkonzentration in landwirtschaftlicher oder auBerlandwirtschaftlicher Hand
sollte als Versagungsgrund mitaufgenommen werden;

Gemeinwohlorientierte Rechtspersonen, die in geeigneter Weise eine langfristige
Verbesserung der Agrarstruktur sicherstellen, sollen Landwirten beim Grund-
stlickserwerb gleichgestellt werden, wenn sie eine langfristige regional veran-
kerte Bewirtschaftung der Flachen ohne eigene Gewinnerzielungsabsicht sicher-
stellen kbnnen;

Ein Gberhohter Kaufpreis sollte als Versagungsgrund aufgenommen werden;

Eine Vorschrift (iber die Versagung oder Einschrankung der grundstiicksverkehrsrechtli-

chen Genehmigung kénnte dann in Anlehnung an entsprechende Formulierungen aus
dem § 9 GrdstVG, § 7 ASVG und § 9 NSVG folgende Formulierung erhalten, wobei die

jeweiligen Grenzwerte politisch zu bestimmen sind:

.8 ... Versagung oder Einschrankung der Genehmigung

(1) Die Genehmigung darf nur versagt oder durch Auflagen oder Bedingungen eingeschrankt werden,
wenn,

1.

3.

die VerauBerung eine agrarstrukturell nachteilige Verteilung von Grund und Bodens bedeutet oder
erwarten lasst, die dann anzunehmen ist, wenn

a) es sich bei dem Erwerber um eine natiirliche oder juristische Person handelt, die in der Re-
gion keine landwirtschaftliche Tatigkeit austibt oder auszuiiben beabsichtigt, oder

b) der Erwerber eine marktbeherrschende Stellung am Bodenmarkt hat oder durch den Erwerb
erlangt,

durch die VerauBerung das Grundstiick oder eine Mehrheit von Grundstiicken, die raumlich oder
wirtschaftlich zusammenhangen und dem VerauBernden gehdren, unwirtschaftlich verkleinert oder
aufgeteilt wirde oder

der Gegenwert in einem groben Missverhdltnis zum Wert des Grundstiicks steht.

(2) Einem erwerbswilligen Landwirt stehen Personenvereinigungen oder Stiftungen gleich, die keine
Landwirtschaft selber betreiben, aber

a) durch geeignete rechtliche Vereinbarungen eine landwirtschaftliche Nutzung sicherstellen,
welche den Zielen der Verbesserung der regionalen Agrarstruktur besonders entspricht,

b) eine mindestens 12jahrige Pachtdauer gewahren, die sich bei Nichtkiindigung um jeweils min-
destens 6 Jahre verlangert,

c) einen Pachtzins vereinbaren, der unterhalb einer marktiiblichen Kapitalrendite auf den Boden-
preis liegt,

d) sich in ihren Statuten oder durch grundbuchliche Sicherung verpflichtet haben, die keine
mdglichen Gewinne aus einer WiederverauBerung der Flachen an Gesellschafter oder Berech-
tigte auszuschitten.

(3) Eine marktbeherrschende Stellung liegt vor, wenn ein Erwerber einen Anteil von 500 Hektar oder
mehr an der landwirtschaftlichen Flache in einem Bundesland im Eigentum hélt. In den Flachenum-
fang sind Flachen von Gesellschaften einzubeziehen, an denen die Erwerberin oder der Erwerber mit
einem Einfluss von mehr als 30% beteiligt ist, sowie Flachen, auf die ein schuldrechtlicher Ubertra-
gungsanspruch besteht.
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(4) Eine unwirtschaftliche Verkleinerung oder Aufteilung liegt in der Regel vor, wenn durch Erbausei-
nandersetzungen, Ubergabevertrag oder sonstige rechtsgeschaftliche VerauBerung

1. ein selbstandiger landwirtschaftlicher Betrieb seine Lebensfahigkeit verliert,
2. ein landwirtschaftliches Grundstlick kleiner als 2 Hektar wird oder

3. ein in einem Flurbereinigungsverfahren zugeteiltes oder anlasslich einer mit 6ffentlichen Mitteln
geforderten Aufstockung oder Aussiedlung eines landwirtschaftlichen Betriebes erworbenes
Grundstiick in einer Weise geteilt wird, die diesen MaBnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur
widerspricht.

(5) Ein grobes Missverhaltnis liegt in der Regel vor, wenn der Kaufpreis das Preisnhiveau des Boden-
wertes des fiir das Grundstlick geltenden Bodenrichtwertes um 30 Prozent (ibersteigt.

(6) Liegen die Voraussetzungen vor, unter denen das Vorkaufsrecht nach § ... ausgelibt werden kann,
so darf, wenn das Vorkaufsrecht nicht ausgelibt wird, die Genehmigung nach Absatz 1 Nr. 1 nur ver-
sagt oder durch Auflagen oder Bedingungen eingeschrankt werden, wenn

1. es sich um die VerauBerung eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes handelt oder

2. die Nichtauslibung des Vorkaufsrechts darauf beruht, dass das Siedlungsunternehmen ein Grund-
stlick zu einem Preis erwerben misste, der nach Absatz 1 Nr. 3 in einem groben Missverhaltnis
zum Wert des Grundstticks steht.

(7) Bei der Entscheidung iiber den Genehmigungsantrag muss auch allgemeinen volkswirtschaftlichen
Belangen Rechnung getragen werden, insbesondere, wenn Grundstiicke zur unmittelbaren Gewin-
nung von Roh- und Grundstoffen (Bodenbestandteile) verauBert werden.

(8) Die Genehmigung soll, auch wenn ihr Griinde aus Absatz 1 entgegenstehen, erteilt werden, wenn
die Versagung eine unzumutbare Harte fiir eine Vertragspartei bedeuten wiirde."

Der Vorschlag folgt im Wesentlichen der bestehenden Gesetzeslogik des landwirtschaft-

lichen Grundstiicksverkehrsrechtes. Folgendes ist noch anzumerken:

Der Verzicht auf das Merkmal ,,ungesunde Bodenverteilung" in Absatz 1 ist redaktionel-
ler Art, da der Kern dieses Merkmales auch bisher die ,,agrarstrukturellen Vor- und

Nachteile" waren.

Absatz 1 Zziff. 1 a) ist nur als Klarstellung fiir den Hauptanwendungsfall der Ablehnung
einer Genehmigung gedacht und stellt keine Neuerung dar. Neu ist hingegen der Absatz
1 Ziff. 1 b) i.V.m. Absatz 3. Durch diese Bestimmung wird ein weiterer Ablehnungs-
grund geschaffen. Ein solcher Vorschlag findet sich auch im Entwurf zum NSVG.* Eine
solche Vorschrift kénnte die Konzentration des Bodeneigentums in landwirtschaftlicher
und landwirtschaftsfremder Hand vermeiden helfen. Eine Markbeherrschend Stellung
wird in Abs. 3 anhand eines Schwellenwertes von 500 ha bezogen auf ein Bundesland
festgelegt. Schwellenwert und BezugsgréBe (Gemarkung, Landkreis, Bundesland) sind

als politische GréBen zu diskutieren.

Absatz 2 des Entwurfes erdffnet die Mdglichkeit, dass - wie dargestellt -, kooperative

und gemeinnutzige Landwirtschaftsmodelle, die von Blrgern mitgetragen werden und

41 Siehe § 9 NSAG
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ausdrticklich der regionalen Agrarstrukturentwicklung dienen, ihren Platz im landlichen

Raum auch zukiinftig bekommen kénnen.

In den Absatzen 5 und 6 wird das bestehende Instrument der Begrenzung des Kauf-
preises deutlich ausgebaut. Einerseits wird der Schwellenwert auf 130% des Uiblichen
Verkehrswertes gesenkt und andererseits eine Ablehnungsmaoglichkeit flir die Verkehrs-
genehmigung geschaffen, auch wenn ein Vorkaufsrecht nicht ausgetibt wird. Damit
kann - anders als bisher - die Genehmigung der GrundstiicksverdauBerung wegen eines
Uberhdhten Preises versagt werden, ohne dass ein anderer Kaufer vorhanden ist.

2. Vorkaufsrechte

Zu den wichtigen Regulierungsinstrumenten des landwirtschaftlichen Grundstticksver-
kehrsrechts zahlt neben dem Genehmigungsvorbehalt, der Einschréankung des Erwer-
berkreises und der Kaufpreisbegrenzung noch das siedlungsrechtliche Vorkaufsrecht
(nachfolgend auch Vorkaufsrecht). Gepriift werden soll, welche Méglichkeiten bestehen,
dieses auf forstwirtschaftliche Grundstiicke zu erweitern und welche Rechtséanderungen
erforderlich sind, um gemeinniitzigen Siedlungsgesellschaften eine dauerhafte Flachen-
bevorratung und Weiterverpachtung an ortsansassige Land- und Forstwirte oder im Ge-
meinwohlinteresse zu ermdglichen? SchlieBlich wurde gefragt, wie die Grundstiicks-
preiserhdhungen in Zusammenhang mit der Austibung des Vorkaufsrechts begrenzt

werden kann?

a) Rechtliche Funktionsweise und Grenzen des siedlungsrechtlichen Vorkaufsrechts, In-

ventar

Das Regulierungsinstrument ,siedlungsrechtliches Vorkaufsrecht® ist im vorliegenden
Zusammenhang nur insoweit zu behandeln, als es integraler Bestandteil des grund-
stlicksverkehrsrechtlichen Genehmigungsverfahrens ist, welches im vorherigen Ab-
schnitt dargestellt wurde. Es geht im vorliegenden Zusammenhang also um das Vor-
kaufsrecht nach §§ 4 - 9 RSiedIG und mittelbar um die Vorschrift betreffend die Stel-
lung und Aufgabe der Siedlungsunternehmen (gemeinniitzigen Landgesellschaften)
nach § 1 RSiedIG.

Wahrend das zuvor erérterte Genehmigungserfordernis flir den Grundstticksverkehr so-
wohl flr landwirtschaftliche als auch fir forstwirtschaftliche Grundstticke gilt (§ 1
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GrdstVG) beschrankt sich das Vorkaufsrecht nach § 4 Abs. 1 RSiedIG, wie bereits er-
wahnt, allein auf landwirtschaftliche Grundstiicke. Ein Vorkaufsrecht hinsichtlich forst-
wirtschaftlicher Grundstiicke besteht in diesem Zusammenhang derzeit nicht.

Das siedlungsrechtliche Vorkaufsrecht nach § 4 Abs. 1 RSiedIG besteht fiir landwirt-
schaftliche Grundstiicke erst ab einer GroBe von 2 ha, soweit nicht die Bundeslander
niedrigere Schwellenwerte festgelegt haben.

Wahrend grundstiicksverkehrsrechtlich jede rechtsgeschaftliche VerauBerung, wozu
bspw. auch die Schenkung und der Tausch zahlen, genehmigungspflichtig ist (§ 2 Abs.
1 GrdstVG), kann das siedlungsrechtliche Vorkaufsrecht nur bei Kaufvertragen ausgelibt
werden (§ 4 Abs. 1 RSiedIG). Es greift z.B. nicht bei Schenkungen oder Tauschvertra-

gen ein.*

Das landwirtschaftliche Inventar als Gesamtheit der beweglichen Gegenstande, die zur
zweckentsprechenden Betriebsfiihrung erforderlich sind, unterliegt fiir sich genommen
nicht der Genehmigung nach dem Grundstlicksverkehrsgesetz und damit auch nicht
dem Vorkaufsrecht.*® Allerdings kann die VerduBerung eines landwirtschaftlichen Betrie-
bes insgesamt mit Hofstelle, Grundstlicken und Inventar grundstiicksverkehrsrechtlich
und vorkaufsrechtlich nur als Einheit behandelt werden und nicht in einen genehmi-
gungsfahigen und genehmigungsfreien Teil aufgespalten werden.** Insoweit kann auch

das Inventar Bestandteil des Vorkaufsrechtes werden und ist es im Zweifel auch.*

b) Aufgabenstellung der gemeinnditzigen Siedlungsunternehmen, Bodenfonds, Erweite-

rungsmaoglichkeiten

aa) Das skizzierte Vorkaufsrecht, als Regulierungsinstrument des landwirtschaftlichen
Bodenmarktes, ist ausschlieBlich im Rahmen der Zwecksetzung des Grundstiicksver-
kehrsgesetzes und des Reichssiedlungsgesetzes einsetzbar. Gemeinsamer Gesetzes-
zweck ist die Abwehr von Gefahren fir die Agrarstruktur. Die genannten Instrumente
sind daher kein Lenkungsinstrument fur den landwirtschaftlichen Bodenmarkt. Sie sol-

len nur zu missbilligende VerauBerungsgeschafte verhindern.* Dementsprechend kann

42 vgl. im Einzelnen BLG Gutachten I, Seite IV S. 1 ff.
43 Netz, GrdstVG, Rz. 1187
4 Netz, GrdstVG, Rz. 3276;
4> Schmidt in BGB Kommentar § 463, Rz. 1
46 BLG Gutachten I, Seite IV 1; BVerfG, Beschluss vom 12.01.1967 — 1 BVR 169/63
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das siedlungsrechtliche Vorkaufsrecht derzeit - mit Ausnahme von Baden-Wirttem-

berg*” - nur dann ausgeiibt werden, wenn

e entsprechend § 4 Abs. 1 RSiedIG die Verkehrsgenehmigung nach § 9 GrdstVG
von der Genehmigungsbehdérde zu versagen ware und

e das Angebot eines konkreten aufstockungswilligen Landwirtes vorliegt, welcher
das Grundsttlick erwerben will, bzw. konkrete agrarpolitische VerbesserungsmaB-

nahmen durchgefiihrt werden sollen.

Ansonsten stellt die Ausiibung des Vorkaufsrechtes keine zulassige MaBnahme zur Ver-
besserung der Agrarstruktur dar, welche einzig und allein die Einschrankung des land-

wirtschaftlichen Grundstiicksverkehrs rechtfertigt.*

Wird im Genehmigungsverfahren des GrdstVG/ASVG das Vorkaufsrecht durch das Sied-
lungsunternehmen fiir konkrete MaBnahmen oder wegen konkreter MaBnahmen ausge-
ubt, so erfolgt der Kauf zugunsten eines vom Siedlungsunternehmen verwalteten Bo-
denfonds oder des Siedlungsunternehmens direkt.*® Die so erworbenen Flachen missen
nach § 14 Abs. 3 ASVG nach 10 Jahren oder § 9 RSiedIG nach 6 Jahren fir diesen

Zweck verwendet werden oder sind auf Antrag zuriick zu Ubereignen.

Durch siedlungsrechtliche Vorkaufsrechte vom zustandigen Siedlungsunternehmen er-
worbene landwirtschaftliche Flachen kdnnen also nicht fur den Aufbau eines vom Sied-
lungsunternehmen langfristig zu haltenden , Bodenfonds" verwendet werden. Das
grundstlicksverkehrsrechtliche Instrumentarium ist eben nicht zum endgliltigen Erwerb
landwirtschaftlicher Flachen nebst Hofstellen und Inventar gedacht, sondern nur zur
Durchfiihrung konkreter MaBnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur, welche dem

Agrarleitbild der Bundesregierung entsprechen.

Das bedeutet aber nicht, dass Siedlungsunternehmen nicht befugt sind weitere Zweck-
vermdgen (Bodenfonds) z.B. zur Entwicklung landlicher Raume fiir die Bundeslander zu
bilden und zu verwalten und flir diese land- oder forstwirtschaftliche Flachen im Auftrag
des Landes anzukaufen oder auf sonstige Weise zu erwerben. Es darf nur nicht durch
die Ausiibung des siedlungsrechtlichen Vorkaufsrechtes geschehen. Die Bundeslander

und der Bund haben von diesen Mdglichkeiten in der Vergangenheit auch immer wieder

47§17i.V.m. § 1 ASVG
48 Netz, GrdstVG, Rz. 3123; OLG Frankfurt, Beschluss vom 25.10.2002 — 20 Ww 3/01; BGH, Beschluss vom
11.11.1976 — V BLw 6/76; Schramm, GrdstVG, S. 245f
49 S0 z.B. § 16 ASVG
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Gebrauch gemacht.>® Man denke an Landes- oder Kreisdomanen oder verschiedene Ge-
sellschaften der Lander, welche zu diesem Zweck gegriindet wurden und beispielsweise
in Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg BVVG-Flachen dauerhaft ibernommen

haben und diese nun verpachten.

Wirde ein solcher Bodenfonds fiir den dauerhaften Erwerb land- oder forstwirtschaftli-
cher Grundstlicke durch ein Siedlungsunternehmen gebildet, so wiirde dieses insoweit
nicht in Austibung seiner Rechte nach dem GrdstVG oder RSiedIG als Kaufer auftreten,
sondern wie jeder andere Kaufer auch am Markt agieren. Alternativ kénnte das Land

auch unmittelbar ein entsprechendes Zweckvermdgen mit eigener Verwaltung bilden.

c) ZzZwischenergebnis

Zusammenfassend kann daher gesagt werden, dass siedlungsrechtliche Vorkaufsrechte
im Rahmen des Verfahrens zur Erteilung einer Grundstlicksverkehrsgenehmigung nur
ausgelibt werden kdnnen, wenn ein Versagungsgrund fir die Erteilung der Genehmi-
gung nach § 9 GrdstVG vorliegt. Das Vorkaufsrecht kann unter dieser Voraussetzung
ausgelibt werden, wenn eine konkrete MaBnahme zur Verbesserung der Agrarstruktur
damit verfolgt werden soll (z.B. das Angebot eines kaufwilligen Landwirtes soll erfillt
werden oder es stehen andere konkrete VerbesserungsmaBnahmen an). Eine Aus-
nahme findet sich im ASVG. Dort reicht auch ein abstrakter agrarstruktureller Bedarf. In
jedem Fall ist das so erworbene Grundstiick nach 6 bzw. 10 Jahren zurtick zu Ubereig-

nen, wenn es nicht zweckentsprechend eingesetzt wurde.

Wirde beim Siedlungsunternehmen oder unmittelbar durch das Land ein Bodenfonds
zum dauerhaften Erwerb und zur Weiterverpachtung land- oder forstwirtschaftlicher
Flachen gebildet, so ware dies nicht zu beanstanden, wenn siedlungsrechtliche Vor-

kaufsrechte insoweit nicht eingesetzt wiirden.

50 Beispielsweise haben Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg in groBem Stil landwirtschaftliche Fla-
chen erworben um sie dauerhaft im Besitz zu halten. Siehe Artikel im ,top agrar" 2014, verfiigbar im Inter-
net: https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/mecklenburg-vorpommern-will-bvvg-flae-
chen-aufkaufen-9577519.html, zuletzt aufgerufen 27.05.2020
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d) Verfahrensablauf Genehmigung/Vorkauf bei der VerduBerung landwirtschaftlicher

Grundstiicke

In diesem relativ engen Rahmen kénnen im Wesentlichen durch die genannten Rege-
lungsinstrumente Erlaubnispflicht und Vorkaufsrecht zu missbilligende landwirtschaftli-
che VerauBerungsgeschafte liber Grundstlicke verhindert werden. Hierzu missen die
oOrtlich zustandige Genehmigungsbehdrde nach dem Grundstlicksverkehrsgesetz, die
Siedlungsbehdérde nach § 6 Abs. 1 RSiedIG, § 12 GrdstVG und das gemeinnitzige Sied-
lungsunternehmen nach §§ 1, 4 Abs. 5 RSiedIG in einem strukturierten und zeitlich be-
fristeten Verfahren zusammenarbeiten, welches in Anlehnung an die Darstellung von

Netz wie folgt ablauft:>!

§§2 Abs. 1, 3

1. | Entwurf oder Abschluss eines notariellen Grundstiickskaufvertrages .
ras

Uber landwirtschaftliches Grundstiick

2. | 2 Antragstellung bei der Genehmigungsbehérde durch Notar § 3 Abs. 1 GrdstVG

Prifung der Genehmigungsbehdrde, ob ein Versagungsgrund und da- | § 9 Abs. 1 GrdstVG

mit eine mdglichen Vorkaufsberechtigung gegeben ist.

Ggf. Erteilung eines Zwischenbescheides mit Fristverlangerung auf ins-
gesamt 3 Monate.

§ 6 Abs. 1 GrdstVG

Genehmigungsbehorde legt den Vertrag - Siedlungsbehdrde vor.

§ 12 GrdstVG

Die Siedlungsbehdrde fiihrt eine Erklarung Uber die Ausiibung des
siedlungsrechtlichen Vorkaufsrechtes durch die - vorkaufsberechtigte
Stelle (gemeinniitziges Siedlungsunternehmen) herbei.

§ 12 GrdstVG, § 6
Abs. 1 RSiedIG

Gemeinnitziges Siedlungsunternehmen leitet seine Ausiibungserkla-
rung der - Siedlungsbehdrde zu oder erklart die Nichtauslibung des
Vorkaufsrechtes.

§ 6 Abs. 1 RSiedIG

Siedlungsbehdrde leitet die Auslibungserklérung des Vorkaufsberech-
tigten an > Genehmigungsbehdrde weiter.

§ 6 Abs. 1 RSiedIG

Genehmigungsbehdrde priift, ob
a) ein Vorkaufsrecht wirksam ausgeiibt wurde;

b) ein Versagungsgrund nach § 9 GrdstVG vorliegt, wobei § 9 Abs. 5
GrdstVG zu beachten ist, wenn das Vorkaufsrecht nicht ausgetibt
wurde.

Genehmigungsbehérde genehmigt die GrundstiicksverauBerung oder
teilt den > Vertragsparteien die Ausiibung des siedlungsrechtlichen
Vorkaufsrechtes mit.

§ 6 Abs. 1 RSiedIG,
§ 21 GrdstVG, § 9
GrdstVG

51 Siehe zum Verfahren Netz, GrdstVG, Rz. 3086
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e) Sondersituation Baden-Wiirttemberg

Das Land Baden-Wirttemberg hat bisher als einziges Bundesland in seinen Landesgren-
zen das Grundstiicksverkehrsgesetz und das siedlungsrechtliche Vorkaufsrecht durch
das Agrarstrukturverbesserungsgesetz vom 10.11.2009 ersetzt. Die Vorschriften des
ASVG folgen weitgehend denen des Grundstlicksverkehrsgesetzes und Reichssiedlungs-
gesetzes. Sie gehen aber, was das Vorkaufsrecht anbelangt, erheblich (iber die genann-
ten bundesgesetzlichen Regelungen hinaus. § 17 Abs. 1 ASVG regelt die Voraussetzun-
gen des Vorkaufsrechtes des Siedlungsunternehmens und bestimmt ausdrticklich, dass
das Vorkaufsrecht vom Siedlungsunternehmen auch dann ausgetibt werden kann, wenn
kein Landwirt sich gemeldet hat, der das Grundstlick zu den Bedingungen des Kaufver-

trages zu erwerben will.>

Damit kann das Vorkaufsrecht von Siedlungsunternehmen auch dann ausgelibt werden,
wenn kein konkreter Landwirt bereit ist, das Grundstlick zu den Bedingungen des Kauf-
vertrages zu erwerben. Damit kann zugunsten des nach § 16 ASVG gegriindeten Bo-
denfonds des baden-wiirttembergischen Siedlungsunternehmens, in allen Fallen in de-
nen entsprechend § 7 ASVG (der inhaltlich § 9 GrdstVG entspricht) eine VerduBerungs-
genehmigung verweigert werden kann, vom Siedlungsunternehmen das Vorkaufsrecht
ausgelibt werden. Es entfallt dadurch die Notwendigkeit eine konkrete MaBnahme zur
Agrarstrukturverbesserung zu benennen, um das Vorkaufsrecht ausliben zu kdnnen. Es
kann vielmehr auch abstrakt flir AgrarstrukturverbesserungsmaBnahmen ausgetibt wer-

den.

Allerdings hat das Siedlungsunternehmen die derart beschafften Flachen entsprechend
§ 14 Abs. 3 ASVG binnen 10 Jahren flr Siedlungszwecke oder Agrarstrukturverbesse-
rungen zu verwenden. Damit wird noch einmal deutlich gemacht, dass genauso wie das
Grundstlcksverkehrsgesetz i.V.m. dem Reichssiedlungsgesetz auch das ASVG aus-
schlieBlich dem Zweck der Agrarstrukturverbesserung und nicht dem, des Aufbaus eines
Bodenfonds dient. Die Mdglichkeiten des ASVG sind aber an dieser Stelle erheblich gré-
Ber als die des Grundstiicksverkehrsgesetzes. Verfassungsrechtliche Bedenken bestehen

gegen diese weitergehende Einschrankung nicht.>3

Von dieser Mdglichkeit wird — soweit hier bekannt - in der Praxis durch die gemeinnitzi-
gen Siedlungsunternehmen derzeit sehr zuriickhaltend Gebrauch gemacht. In der Regel
wird durch 6ffentliche Bekanntmachung des Grundstiicksverkaufs nach kaufwilligen

52 Eine dhnliche Regelung fand sich auch § 12 Abs. 2 ASG LSA vor.
53 BLG Gutachten I, Seite V 69 ff.
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Landwirten gesucht. Finden sich diese nicht, wird das Vorkaufsrecht nicht ausgelibt, so-
fern es nicht fiir konkrete andere Zwecke der Agrarstrukturverbesserung gebraucht

wird.

Kommt es zum Erwerb von landwirtschaftlichen Flachen in Ausiibung des Vorkaufsrech-
tes durch das Siedlungsunternehmen, ohne dass ein konkreter Kaufer sich gemeldet
hat, so hat das Siedlungsunternehmen im Falle von Baden-Wurttemberg 10 Jahre Zeit
einen kaufwilligen Landwirt zu finden oder das Grundstick fur sonstige agrarstrukturell
notwendige MaBnahmen einzusetzen. Nur wenn beides nicht mdglich ist, kann es auf

Antrag zu einer Riickiibertragung kommen.

f) Kostenfolgen bei Austibung des Vorkaufsrechtes und WeiterveraulBerung an kaufwil-
lige Landwirte und Anderungsvorschlag & 4 GrEStG

Durch den Zwischenerwerb des gemeinniitzigen Siedlungsunternehmens in Folge der
Ausilibung des Vorkaufsrechts findet eine nicht unerhebliche Preiserh6hung statt (dop-

pelte Grunderwerbsteuer, Nebenkosten und Besiedlungsgebiihr).>*

Die Bund-Lander-Arbeitsgruppe ,Bodenmarktpolitik" kommt diesbezliglich tGbereinstim-
mend zu dem Ergebnis das Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) diesbezliglich zu an-
dern.* Der Erwerb durch das Siedlungsunternehmen soll steuerfrei gestellt werden. Zu

einer Umsetzung ist es bisher noch nicht gekommen.

Dies kdnnte durch den Bundesgesetzgeber durch Erganzung des § 4 Grunderwerbs-

steuergesetz um den folgende Ziff. 7 geschehen:

& 4 GrEStG Besondere Ausnahmen von der Besteuerung

Von der Besteuerung sind ausgenommen.:

7. Erwerbe von gemeinntiitzigen Siedlungsunternehmen im Sinne von § 1 RSied/G."

Die sonstigen doppelten Nebenkosten wie Notar- und Grundbuchkosten lassen sich
kaum vermeiden, sofern es zur Ausiibung des Vorkaufsrechtes kommt; eine Geblihr des

Siedlungsunternehmens fir seine Tatigkeit ebenfalls.

>4 Netz, GrdstVG, Rz. 3439
35 Bericht BLAG ,Bodenmarktpolitik®, Seite 84f
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Die niedersachsische Landesregierung hat in § 11 Abs. 1 in ihrem Entwurf zum NASG
diesbeziiglich einen interessanten Vorschlag unterbreitet.>® Sie raumt den ortlich ansas-
sigen Landwirten, die hinsichtlich ihrer Flachen keine marktbeherrschende Stellung auf
dem regionalen Flachenmarkt innehaben, ein direktes Vorkaufsrecht ein, welches den
Zwischenerwerb durch das Siedlungsunternehmen tberfllissig macht.

Die Niedersachsische Landesregierung rechtfertigt ihre Ausweitung des tiberkommenen
siedlungsrechtlichen Vorkaufsrechtes in der Gesetzesbegriindung und ist der Meinung,
dass entgegen verschiedenen Bedenken hinsichtlich der VerfassungsmaBigkeit dieses
Vorkaufsrechts eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung gegeben sei. Es werde grund-
satzlich zwar in die privatrechtliche Verfligungs- und Vertragsfreiheit des Eigentimers
Uber sein Grundsttick eingegriffen. Es erfolgt eine Beschrankung in der Auswahl des
Vertragspartners, falls das Vorkaufsrecht ausgelibt wird. Der Wechsel in der Person des
Kaufers muss aber gegebenenfalls hingenommen werden. Misst man diese Regelung an
den Voraussetzungen einer Inhalts- und Schrankenbestimmung fiir das Eigentum, so
sei entscheidend, dass die gesetzliche Einschrankung verhaltnismaBig, geeignet und er-
forderlich, um den Zweck des Gesetzes zu erreichen. Die Abwehr von Gefahren fir die
Agrarstruktur und den landlichen Raum erfordert es, die regionale Verkniipfung zwi-
schen Ortsansassigkeit und landwirtschaftlichem Bodeneigentum zu férdern und zu
starken, um das agrarstrukturelle Ziel dieses Gesetzes zu erreichen. Das Vorkaufsrecht
ist auch angemessen, da es nicht auBer Verhaltnis zur Bedeutung der Sache steht. Dies
ist vor allem auch vor dem Hintergrund der Grunderwerbssteuerpflichtigkeit von Grund-
stlicksgeschaften sinnvoll, da ein Durchgangserwerb des gemeinnutzigen Siedlungsun-

ternehmens vermieden wird und Grunderwerbsteuer insofern nur einmalig anfallt.>”

Im vorliegenden Zusammenhang sollte man daran denken, dass die regional engagier-
ten gemeinwohlorientierten Blirgergenossenschaften den ortsansassigen Landwirten

gleichgestellt werden.

g) Erweiterung des Vorkaufsrechts auf forstwirtschaftliche Grundstiicke

Fraglich ist, ob das auf landwirtschaftliche Grundstlicke beschrankte siedlungsrechtliche
Vorkaufsrecht nach § 4 RSiedIG/§ 17 ASVG auch auf forstwirtschaftliche Grundstlicke

ausgeweitet werden kann.

56 Fundstelle Entwurf NASG siehe Anmerkung 29
57 Siehe Entwurf NASG Seite 26f
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Die grundstiicksverkehrsrechtlichen Bestimmungen entsprechend der Begriffsbestim-
mung in § 1 GrdstVG/§ 1 ASVG beziehen sich ohnehin sowohl auf landwirtschaftliche
als auch auf forstwirtschaftliche Grundsttlicke. Das gilt insbesondere auch fiir das Ge-
nehmigungsverfahren. Eine Einschrankung gilt nur hinsichtlich des Vorkaufsrechtes
durch das gemeinniitzige Siedlungsunternehmen. Unter der Voraussetzung, dass die
gemeinnitzigen Siedlungsunternehmen keinen rechtlichen Einschrankungen auf land-
wirtschaftliche Grundstiicke unterliegen, spricht grundsatzlich nichts dagegen, das sied-
lungsrechtliche Vorkaufsrecht auch auf rein forstwirtschaftliche Grundstticke auszudeh-
nen. Die Grundrechtseinschrankungen des Gleichheitssatzes (Art 3 GG), der Berufsfrei-
heit (Art 12 GG) und der Eigentumsgarantie (14 GG) auch fur forstwirtschaftliche Be-
triebe durch Vorschriften des Agrarrechts, beispielsweise durch das GrdstVG, werden
auch heute schon als notwendig, geeignet und verhaltnismaBig und damit gerechtfer-
tigt angesehen. Der Grund dafiir liegt in der begrenzten Verfiigbarkeit von Grund und
Boden, der Ernahrungs- und Rohstoffsicherheit und der Erhaltung der Agrarstruktur, zu
der auch die Forststruktur gehort. Der zusatzliche Grundrechtseingriff durch Ausdeh-
nung des Vorkaufsrechts wiirde einer Begriindung nur dahingehend bedirfen, warum
es erforderlich ist dies Regulierungsinstrument nun auch fiir diese Falle zu nutzen, wo

sich gezeigt hat, dass es bisher nicht erforderlich war.

Vorausgesetzt es lieBe sich darlegen, dass durch veranderte Umstdnde diese Notwen-
digkeit zur Verbesserung der Agrarstruktur, deren Teil die Forststruktur ist, besteht,
dirfte einer Ausweitung des Vorkaufsrechtes in diese Richtung grundsatzlich nichts im

Wege stehen.

h) Formulierungsvorschlag fir Vorkaufsrechtsbestimmung

In Anlehnung an den Entwurf zum niedersachsischen Agrarstruktursicherungsgesetz

kdnnte man unter Einbeziehung der von der Auftraggeberin formulierten Anliegen

e der Kaufpreisbegrenzung flr Land,

e der Kostenbegrenzung beim Vorkaufsrecht,

e der Beglinstigung regionaler Landwirte,

e der Verhinderung von Bodenkonzentration und der Gleichstellung kooperativer

gemeinwohlorientierter Landwirtschaftsformen

eine entsprechende Vorschrift im Kern wie folgt formulieren:
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»8 ... Vorkaufsrechte

(1) Sofern die Genehmigung nach § ... Abs. 1 fiir ein land- oder forstwirtschaftliches Grundstiick mit
einer MindestgroBe von 2 ha zu versagen ware, haben Land- und Forstwirte, die in der gleichen Ge-
markung wie das zu verduBernde Grundstiick oder in einer unmittelbar angrenzenden Gemarkung ih-
ren Betriebssitz haben, ein Vorkaufsrecht.

Einem Land- oder Forstwirt stehen Personenvereinigungen oder Stiftungen im Sinne von § ... Abs. 2
gleich.

(2) Sofern keine Land- oder Forstwirte oder mehr als eine dieser Personen nach Absatz 1 die Absicht
bekundet, von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen zu wollen, steht das Vorkaufsrecht dem ge-
meinntzigen Siedlungsunternehmen des Landes zu. Das Gleiche gilt, wenn nur ein Land- oder Forst-
wirt die Absicht bekundet, von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch machen zu wollen und er bereits eine
marktbeherrschende Stellung hat oder durch die Austibung des Vorkaufsrechts erlangen wiirde.

(3) Vorkaufsberechtigte nach Abs. 1 kdnnen auch ohne Vorliegen eines Antrags auf Grundstiicksver-
kehrsgenehmigung fiir das Gebiet einer Gemeinde ein Vorkaufsrecht fiir den Fall geltend machen,
dass in dieser ein solcher gestellt wird. Diese Erkldrung ist gegeniliber der zustédndigen Genehmi-
gungsbehorde abzugeben und gilt fiir einen Zeitraum von fiinf Jahren.

(4) Vorkaufsberechtigte nach Abs. 1 und 2 kénnen ein Grundstiick zum vereinbarten Preis erwerben,
hochstens jedoch zu einem Preis, der das Preisniveau des Bodenwertes des fiir das Grundstiick gel-
tenden Bodenrichtwertes um 30 Prozent libersteigt.

(5) Das Vorkaufsrecht wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass im VerduBerungsvertrag ein geringe-
res als das vereinbarte Entgelt beurkundet ist. Gegeniiber den Vorkaufsberechtigten nach den Absat-
zen 1 und 2 gilt das beurkundete Entgelt als vereinbart.

(6) Das Vorkaufsrecht wird dadurch ausgelibt, dass die zustandige Behorde der verduBernden Ver-
tragspartei die Erklarung der oder des Vorkaufsberechtigten {iber die Ausiibung des Vorkaufsrechts
bekannt gibt; damit gilt fiir das Rechtsverhaltnis zwischen der verauBernden Vertragspartei und der
oder dem Vorkaufsberechtigten die VerauBerung als genehmigt.

(7) Das Vorkaufsrecht erstreckt sich auch auf das mitverkaufte Zubehor.™

[) Erlduterungen
Erlduternd ist zu dem Formulierungsvorschlag folgendes anzumerken:

aa) Klargestellt wird in Absatz 1, dass ein Vorkaufsrecht an land- und forstwirtschaftli-
chen Grundstlicken besteht. In einer Gesetzesfassung wiirde man auf die Begriffsbe-
stimmung entsprechend § 1 GrdstVG/§ 1 ASVG Bezug nehmen und natiirlich Odland

auch einbeziehen.

bb) Vorgesehen sind Vorkaufsrechte nicht nur zugunsten des gemeinnitzigen Sied-
lungsunternehmen, sondern auch solche unmittelbar zugunsten von Land oder Forst-
wirten, die in der gleichen Gemarkung ihren Sitz haben wie das verauBerte Grundsttick
oder in einer unmittelbar angrenzenden Gemarkung. Gleichgestellt wird die kooperative

gemeinwohlorientierte Landwirtschaft.

Erst wenn diese ein Vorkaufsrecht nicht oder in Uberzahl ausiiben, kann das Siedlungs-
unternehmen sein Vorkaufsrecht wahrnehmen. Es ist dann also auch wie bei § 17 ASVG
von der konkreten Bedarfsanmeldung eines geeigneten Landwirts freigestellt.
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cc) Das vorgelagerte unmittelbare Vorkaufsrecht eines Landwirtes oder einer gleichge-
stellten Vereinigung kommt vermutlich nur in wenigen Fallen zur Anwendung, namlich
nur dann, wenn nur ein einziger Interessant an dem Grundstlick vorhanden ist. In allen
anderen Fallen kommt das Vorkaufsrecht des Siedlungsunternehmens in Betracht.
Trotzdem erscheint das vorgelagerte Vorkaufsrecht vorteilhaft zu sein, weil Grunder-
werbssteuern und Vertragskosten in nicht unerheblichem Umfang eingespart werden
kdnnen, weil sie nur einmal anfallen. Das vorgelagerte unmittelbare Vorkaufsrecht kann
vom Land eingefiihrt werden wéhrend die alternativ in Betracht kommende Anderung
des Grunderwerbssteuergesetzes Bundessache ist. Die doppelten Vertrags- und Grund-
buchkosten kénnen nur durch das vorgelagerte Vorkaufsrecht der Landwirte vermieden

werden.

dd) Der Preis, flr den die Vorkaufsberechtigten Grundstlicke erwerben kénnen, ist ge-
maB Absatz 4 auf 130% des Bodenrichtwertes beschrankt.

ee) Das Vorkaufsrecht ist nur gegeben, wenn ein Schwellenwert von 2 ha erreicht ist

und eine Grundstlicksverkehrsgenehmigung zu versagen ist.

ff) In Absatz 7 wird klargestellt, dass sich das Vorkaufsrecht auch auf das mitverkaufte

Zubehor erstreckt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich das derzeit relativ eng gefasste sied-
lungsrechtlich Vorkaufsrecht grundsatzlich entsprechend den Vorstellungen der Auftrag-
geberin erweitern lasst und eine Belastung mit doppelten Erwerbskosten teilweise ver-

mieden werden kann.

II1. Regulierungskonzept fiir den mittelbaren Grundstiicks-

erwerb in der Landwirtschaft durch ,, Share-Deals"

Die Auftraggeberin fragt nach den rechtlichen Mdglichkeiten der Erfassung von Gesell-
schaften, die land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitz halten und der Regulierungs-

mdglichkeit der Anderung von Beteiligungsverhaltnissen an diesen Gesellschaften.® Sie

38 Sofern nachfolgend von landwirtschaftlichem Grundbesitz oder Grundstiicken gesprochen wird, sind stets
auch forstwirtschaftlich genutzte Grundstiicke oder Grundbesitz gemeint.
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mochte auBerdem wissen, welche Auswirkungen eine solche Regulierung auf ausschei-

dende Gesellschafter, ,kooperative oder solidarischer Landwirtschaft" haben wiirde.

Die Begriindung von Gesellschaften, welche landwirtschaftliche Flachen halten sollen
und der Ankauf landwirtschaftlichen Grundbesitzes durch bestehende Gesellschaften, ist
dabei nicht das Problem. Der erstmalige Flachenerwerb durch eine Personengesellschaft
oder juristische Person fallt bereits nach geltendem Grundstlicksverkehrsecht als unmit-
telbarer landwirtschaftlicher Bodenerwerb unter die Regelungen des Grundstlicksver-
kehrs- und Reichssiedlungsgesetzes.

Problematisch, weil derzeit noch ungeregelt, ist hingegen die VerauBerung und der Er-
werb von Gesellschaftsanteilen von Gesellschaften, welche landwirtschaftliche Flachen
im Eigentum haben (,,Share-Deals"). Dieser mittelbare Erwerb landwirtschaftlichen Bo-
dens hat mittlerweile eine gewisse Relevanz, welche nach Uberwiegender Auffassung
gesetzgeberisches Handeln veranlasst.> Fraglich ist, wie man derartige ,,Share-Deals"
erfassen kann, wie ein grundrechtskonformes Genehmigungsverfahren aussehen
kdnnte und ob als RegulierungsmaBname auch insoweit ein Vorkaufsrecht in Betracht

kommt.

1. Genehmigungsverfahren, Kaufpreisbegrenzung fiir ,Share-Deals"™ und

Verhinderung von Bodenkonzentration

Bisher ist die Einschrankung der VerauBerung und des Erwerbes von Gesellschaftsantei-
len zur mittelbaren Steuerung des Bodenmarktes dem deutschen Recht fremd. Eine sol-
che Regelung brachte bei den ihr unterworfenen Gesellschaften und Gesellschaftern
Einschréankungen in grundrechtlich gesicherte Positionen, wie die Eigentumsfreiheit
nach Artikel 14 GG, die Vereinigungsfreiheit nach Artikel 9 GG zusatzlich zu den Ein-
schrankungen, denen der unmittelbare landwirtschaftliche Bodenerwerb unterliegt. Die
nach dem geltenden Grundstiicksverkehrsrecht bestehenden Einschrankungen beim Er-
werb landwirtschaftlicher Grundstlicke, fihren bereits zu einer vergleichbaren aner-
kannten Einschrankung der Grundrechte. Eine zusatzliche Einschrankung von Grund-
rechtsfreiheiten wiirde sich ergeben, wenn man die VerduBerung von Gesellschaftsan-
teilen an grundstiickshaltenden Gesellschaften regulieren wiirde. Es wiirde z.B. zu einer
grundrechtsrelevanten Ungleichbehandlung zu anderen Gesellschaften, welche keinen

> Bericht BLAG, S. 56; BLG Gutachten II, S. 8
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landwirtschaftlichen Grundbesitz halten, kommen. Auch diese zusatzlichen Grund-
rechtseinschrankungen missten durch das libergeordnete Ziel der Sicherung der Erndh-
rung und Agrarstruktur gerechtfertigt sein.

Es liegt nahe fiir die Regulierung des mittelbaren land- und forstwirtschaftlichen Grund-
stlicksverkehr wenn mdglich die gleichen Regulierungsinstrumente zu priifen, die sich
bereits im unmittelbaren landwirtschaftlichen Grundstiicksverkehr bewahrt haben, also
Genehmigungsverfahren, Kaufpreisbegrenzung, Vorkaufsrecht.

a) Grundrechtskonformitat einer Genehmigungspfiicht fir ,,Share-Deals"

aa) Die einschrankende Reglementierung einer Genehmigungspflicht fiir ,Share-Deals"
von Gesellschaften, welche landwirtschaftliche Grundstlicke halten, greift in die unter-
nehmerische Dispositionsfreiheit derjenigen ein, die Gesellschaftsanteile verauBern oder
erwerben modchten. Die selbstbestimmte Existenzerhaltung in gesellschaftsrechtlicher
Verbundenheit und Ausiibung der Berufstatigkeit wird eingeschrankt; Letztlich wird
auch die u.U. notwendige Generierung von zusatzlichem Gesellschaftskapital und damit
die Basis der Berufsaustibungsfreiheit durch die eingeschrankte Handelbarkeit der An-
teile beeintrachtigt. Beides diirfte einen Eingriff in die Berufsaustibungsfreiheit darstel-
len, welche nach Artikel 12 Abs. 1 GG geschiitzt ist®.

Daneben wird auch in den Schutzbereich der Vereinigungsfreiheit nach Artikel 9 GG ein-
gegriffen Ein Verbot flr einen bestimmten ,Share-Deal™ wirde dazu fihren, dass das
Prinzip der freien sozialen Gruppenbildung in Bezug auf den konkreten Gesellschafter-

kreis nicht langer gewahrt werden kann. !

AuBerdem wird das Eigentumsrecht des Gesellschafters, welches durch Artikel 14 Abs.
1 GG geschiitzt wird, eingeschrankt, weil er durch die Reglementierung von ,Share-
Deals" in seiner Verfligungsbefugnis Uber die Geschaftsanteile in seinem Eigentums-

recht eingeschrankt wird.%? Eventuell wird auch der Wert solcher Anteile gemindert.

SchlieBlich wird der Gleichheitssatz nach Artikel 3 Abs. 1 GG insofern eingeschrankt, als
Gesellschaften, die landwirtschaftlichen Grundbesitz in ihrem Eigentum halten, anders

60 So auch BLG Gutachten I, S. 47 f.; Homig, Wolff, Handkommentar zum Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland, 12. Aufl, Baden-Baden 2018, (Homig, GG) Art. 12, Rz. 8
61 Hémig, GG, Art 9, Rz. 3
62 BLG Gutachten I, S. 51 f.; Homing, Wolff, GG, Art. 14, Rz. 4
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behandelt werden als solche, die dies nicht tun. Unbestritten ist, dass auch Gesellschaf-
ten Grundrechtstrager sein und sich auf den Gleichheitssatz berufen kénnen.®3

bb) Die Grundrechte gelten nicht absolut. Die genannten Grundrechtseinschrankungen
kdnnen gerechtfertigt und damit zuldssig sein, wenn sie auf gesetzlicher Basis erfolgen
und den Kernbereich der Grundrechte nicht verletzen. Da durch die Einfiihrung einer
Genehmigungspflicht fiir ,Share Deals" der Kern des Gleichheitssatzes, der Eigentums-
garantie sowie der Vereinigungs- und Berufsfreiheit offensichtlich nicht bertihrt wird,
sind all diese Eingriffe dann gerechtfertigt,

e wenn die Genehmigungspflicht der Férderung eines verfassungsrechtlich legiti-
men Zweckes dienen und

e geeignet und erforderlich sind diesen Zweck zu erreichen.

e SchlieBlich muss die Mittel-Zweck-Relation verhaltnismaBig sein.

Diese PriifungsmaBstabe, welche das Bundesverfassungsgericht als sog. ,Drei-Stufen-
Theorie" entwickelt hat, flihren im vorliegenden Zusammenhang letztlich zu folgenden

Feststellungen:®*

Es ist allgemein die Férderung und Sicherung einer leistungsfahigen Agrarstruktur als
verfassungsrechtlich legitimer Zweck anerkannt. Dieser Zweck spricht sich nicht zuletzt
in den bestehenden grundstiicksverkehrsrechtlichen Regelungen, aber auch im ,Reichs-
siedlungsgesetz", im ,Landwirtschaftsgesetz", im ,,Gesetz zur Verbesserung der Agrar-

struktur des Kistenschutzes" sowie im landwirtschaftlichen Erbrecht aus.

Hinsichtlich des Regelungsgegenstandes ,,Share-Deals" im Zusammenhang mit dem
Gleichheitssatz aus Artikel 3 GG ist zu berticksichtigen, dass gegenwartig der unmittel-
bare und der mittelbare landwirtschaftliche Grundsttickserwerb ohne erkennbare Recht-
fertigung unterschiedlich behandelt werden. Die ins Auge gefasste Regulierung von
»Share-Deals" tragt im Grunde nur der Entwicklung der Landwirtschaft mit ihren Kon-
zentrationsprozessen und dem vermehrten Kapitalbedarf Rechnung, indem sie die da-
mit verbundene Entwicklung vom Einzellandwirt zu landwirtschaftlichen Gesellschaften
aufgreift und den damit verbundenen mittelbaren Grundstlicksverkehr, den bereits seit
Jahren anerkannten Zielen des landwirtschaftlichen Bodenverkehrs gemaB Grundsticks-
verkehrsgesetz unterwirft. Gegenwartig werden die beiden Sachverhalte unmittelbarer

und mittelbarer Bodenerwerb ungleichbehandelt, was durchaus als gleichheitswidrig im

63 Homing, Wolff, GG, Art. 3, Rz. 3
64 Dreistufentheorie", BVerfG, 11.06.1958 - 1 BvR 596/56 - Entscheidung BVerfGE 7, 377
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Sinne von Art. 3 GG angesehen werden kann.%> Gegenwartig kann ndamlich die Regulie-
rung des unmittelbaren Grundsttickserwerbes durch ,Share-Deals" bei entsprechender
Gestaltung unterlaufen werden. Insofern kénnte man unter Gleichbehandlungsaspekten
sogar die Regulierung auch der ,Share-Deals" als geboten ansehen.

Die Andersbehandlung von Gesellschaften mit landwirtschaftlichem Grundbesitz gegen-
Uber solchen mit sonstigem Grundbesitz folgt derselben Logik, welche auch das unmit-
telbare Eigentum an landwirtschaftlichen Grundstiicken anerkanntermaBen anders be-

handelt als an sonstigen Grundstiicken.

Die Steuerung des mittelbaren landwirtschaftlichen Grundstticksverkehrs ist auch geeig-
net und erforderlich, um die gesetzliche Zwecksetzung des Grundstiicksverkehrsgeset-
zes Uberhaupt aufrecht zu erhalten. Wie bereits oben dargestellt, kann die Umgehung
der Reglementierungen fiir den unmittelbaren landwirtschaftlichen Bodenverkehr durch
~Share-Deals" aus Sicht der Bundeslander nicht mehr hingenommen werden. Diese im-
mer breiter werdende Umgehungsmdglichkeit durch ,,Share-Deals" wiirde am Ende jede
Steuerung des landwirtschaftlichen Bodenmarktes untergraben, weil die Ungleichbe-
handlung zwischen unmittelbarem und mittelbarem Bodenverkehr sich kaum noch

rechtfertigen lieBe.

Insofern erscheint die Einbeziehung von ,,Share-Deals" in das landwirtschaftliche Bo-
denverkehrsrecht grundsatzlich erforderlich und zweckmaBig, um die Ziele einer tragfa-
higen und leistungsfahigen Agrarstruktur aufrecht zu erhalten. Entsprechende MaBnah-
men mussten im Einzelnen verhaltnismaBig sein, d.h. VerauBerung und Erwerb von Ge-
sellschaftsanteilen nur insoweit beeintrachtigen, als dies zur Erreichung des Zwecks un-
umganglich ist. Vor diesem Hintergrund werden Einschrankungen der genannten
Grundrechte durch ,Share-Deals" grundsatzlich als verfassungsrechtlich gewahrleistet
angesehen.® Die Beriicksichtigung von absoluter oder relativen Bagatellgrenzen, oder
von Grenzen der Hohe der verauBerten Anteile, ab denen die Regulierungspflicht greift,

kdnnen unter VerhaltnismaBigkeitsgesichtspunkten angemessen sein.

cc) Auch die Grundfreiheiten aus dem Vertrag Uber die Arbeitsweise der Europaischen
Union (AEUV), welche sich aus Artikel 63 AEUV hinsichtlich des freien Kapitalverkehrs
und hinsichtlich Artikel 49 AEUV (ber die Niederlassungsfreiheit ergeben, lassen sich

aus den zuvor genannten Griinden in zuldssiger Weise einschranken. Voraussetzung ist,

65 BLG Gutachten II, Seite 46
66 BLG Gutachten II, S. 54
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dass derartige Einschrankungen nicht diskriminierend sind, zwingende Griinde des All-

gemeininteresses verfolgen und verhaltnismasig sind.®”

Hinsichtlich einer moéglichen diskriminierenden Wirkung ist darauf zu achten, dass ein
die ,Share-Deals" einschrankendes Genehmigungsverfahren in gleicher Weise fir Inlan-
der und Auslander gilt. AuBerdem muss eine derartige Regelung hinreichend bestimmt
sein. Hinsichtlich der Merkmale , legitimer Gemeinwohlzweck™ und , VerhdltnismaBigkeit"
kann auf das zuvor Gesagte Bezug genommen werden. Diskriminierend wiirde es sein,
wenn Gesellschaften nach deutschem Recht anders behandelt wirden als solche z.B.
nach luxemburgischen Recht. Hinsichtlich des Bestimmtheitsgebotes kann auf die
Grundsatze des BVerfG fiir die ,ungesunde Bodenverteilung" verwiesen werden.%

dd) Insgesamt dirfte daher einer Regulierung mittelbarer GrundstiicksverauBerung
durch ,Share-Deals" mittels eines Genehmigungsverfahrens nichts im Wege stehen.

b) Eckpunkte einer Genehmigungsregelung fiir ,Share-Deals"

Vor dem Hintergrund des zuvor Gesagten geht es zunachst darum, den Regelungsge-
genstand fiir ,,Share-Deals-Genehmigungsverfahren™ moglichst prazise einzugrenzen.

Die folgenden Kriterien spielen dabei eine Rolle:

aa) Erfasst werden sollen nur ,Share-Deals" solcher Gesellschaften, welche in ihrem An-
lagevermdgen landwirtschaftliche Grundstiicke im Sinne von § 1 GrdstVG fiihren. Diese
mussen von der Mehrheit aller Gesellschaften abgegrenzt werden, welche keine land-
wirtschaftlichen Grundsticke in ihrem Vermdgen haben. Eine Transparenz herrscht in-
soweit derzeit nicht. Nicht einmal die Steuerverwaltung, auf deren Bestéande man nicht
zuletzt wegen des Steuergeheimnisses nicht zugreifen kdnnte, verfligt, soweit hier be-
kannt, Gber derartige Daten. Am ehesten kénnen sie bei den Genehmigungsbehdrden
entstehen, welche beim Ersterwerb von land- oder forstwirtschaftlichem Grundbesitz

durch Gesellschaften zu beteiligen sind.

Man kann daher nur die VerauBerer und Erwerber von Anteilen an Gesellschaften und
ggf. die Notare, welche derartige Vertrage beurkunden einer Genehmigungsantrags-
pflicht unterwerfen und VersttBe - sofern gewiinscht - durch ein BuBgeld sanktionieren.

67 BLG Gutachten II, S. 58 ff.; Kahn/Eisenhut in Vedder, Heintschel, von Heinegg, Europdisches Unions-
recht, Handkommentar 2. Auflage, Baden-Baden 2018, (Vedder, EU-Recht) Artikel 49 Rz. 4 und Artikel 63
Rz. 16
68 BVerfG 12.01.1967 -1 BVR 169/63

38



bb) Sinnvoll dirfte insoweit auch die Einflilhrung einer Bagatellgrenze von bspw. 2 ha
Land entsprechend § 2 Abs. 3 Ziffer 2 GrdstVG sein. Nur ,Share-Deals" von Gesellschaf-
ten, die mehr landwirtschaftliche Flache in ihrem Anlagevermdgen halten, waren dann
Genehmigungspflichtig.

Ausgenommen werden kdnnten auch Grundstlicke entsprechend § 4 Ziffer 4 GrdstVG
(z.B. Baugrundstticke) sein, um den Anwendungsbereich der Regulierung des mittelba-
ren Grundstlickserwerbes mdglichst dem des unmittelbaren Erwerbes gleichzusetzen.

cc) Neben dieser im Wesentlichen groBenabhangigen Untergrenze kdnnte auch be-
stimmt werden, dass nur solche Gesellschaften einbezogen werden, deren Anlagever-
maogen zu einem Anteil von z.B. 40 % aus landwirtschaftlichen Grundstlicken besteht.
Mit diesen SteuerungsgréBen lieBe sich aus der Gesamtmenge der Gesellschaften in
Deutschland ein relativ kleiner Teil isolieren, welcher grundsatzlich grundstiicksver-

kehrsrechtlichen Regelungen unterworfen wiirde.

dd) Die Menge der einbezogenen Gesellschaften sollte auBerdem anhand der Gesell-
schaftsform weiter beschrankt werden. AuszuschlieBen ist zumindest eine bérsenno-
tierte Aktiengesellschaft. Ein Genehmigungsverfahren bei Anteilserwerb diirfte wegen
der Besonderheiten des Bérsenhandels nicht durchfiihrbar sein. Auch kénnen Vereine
wegen ihrer mitgliedschaftlichen Organisation unberiicksichtigt bleiben, weil sie sich
nicht fiir ,Share-Deals" eignen. Dasselbe gilt flir Genossenschaften, sofern durch die
Satzung entsprechen § 76 Abs. 2 GenG die Méglichkeit zur Ubertragung von Geschéfts-
guthaben ausgeschlossen wurde. Nur die Genossenschaften, welche diese Ubertragung

zulassen, sind den Kapitalgesellschaften gleichzustellen.

SchlieBlich sind auch Stiftungen und sonstige Zweckvermégen unbericksichtigt zu las-

sen, weil auch diese keine ,Share-Deals" zulassen.

Die Gesamtmenge der in Betracht kommenden Gesellschaften wird daher auf die Perso-
nen- und Kapitalgesellschaften mit Ausnahme der bérsennotierten Aktiengesellschaften
und Genossenschaften zu beschranken sein. Damit sind im Wesentlichen die Gesell-
schaft blirgerlichen Rechts, die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft
sowie die GmbH und die nicht bérsennotierte Aktiengesellschaft mit entsprechenden

Unterarten oder Mischformen erfasst.
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ee) Hat man auf diesem Weg den Kreis der regulierungsbediirftigen Gesellschaften re-

duziert, deren GeschaftsanteilsverauBerung den Grundstiicksverkehrsregelungen unter
liegen, bleibt weiter zu fragen, welche Erwerbsgeschafte an derartigen Geschaftsantei-
len der Regelung unterliegen.

Man kénnte die zu treffende Regelung an § 2 Abs. 1 und 2 GrdstVG angleichen und je-
den rechtsgeschaftlichen Erwerb eines Anteils einer Gesellschaft aus dem zuvor be-
stimmten Kreis einer Genehmigungspflicht unterwerfen. Hinsichtlich der Erwerbsarten
sollten auch Treuhandgeschafte liber Geschaftsanteile und damit u.a. die NieBbrauchs-
bestellung an Geschaftsanteilen erfasst werden sowie die Einrdumung von Miteigen-

tumsanteilen an einer Beteiligung.

Auf diesem Wege wiirde eine Anndherung an den unmittelbaren Grundstiickserwerb

und die dafiir geltenden Vorschriften des § 2 GrdstVG erfolgen.

Nicht zu den rechtsgeschaftlichen Erwerbsvorgangen wiirde der Erwerb im Wege der
Erbfolge zahlen, wie dies auch in § 2 Abs. 2 GrdstVG geregelt ist.

ff) ZweckmaBig erscheint auch beim Anteilserwerb eine Untergrenze fiir die Anteilshéhe
von bspw. 30% zu bestimmen. Auf diesem Wege wiirde man Anteilserwerb ohne be-
stimmenden Einfluss auf die Gesellschaft nicht erfassen. Insofern wiirde man sich dem
Grundstucksverkehrsrecht bei unmittelbarem Grundstiickserwerb annahern, bei dem es
ja auch um das Bestimmungsrecht an dem Land in erster Linie geht. Auf gesellschafts-
rechtlicher Ebene entsteht neben dem Bestimmungsrecht, welches eigentlich bei be-
herrschenden Gesellschaftern liegt, auch die Beteiligung zum Zwecke bloBer Kapitalan-
lage, welche je nach Hohe der Grenze damit weitgehend auBen vor bliebe. Dieser Ge-
sichtspunkt kdnnte unter VerhaltnismaBigkeitstiberlegungen durchaus eine Rolle spie-

len.

Mit Blick auf Erfahrungen im &sterreichischen, schweizerischen und franzdsischen Recht
wird im BLG Gutachten I empfohlen, eine Genehmigungspflicht fir den Erwerb von Be-
teiligungen ohne beherrschenden Einfluss zu bestimmen. Es wird in Anlehnung an das
Ubernahmerecht dazu ein Schwellenwert von 30% empfohlen.® Tragender Gesichts-
punkt ist, dass ein Kleinaktiondr oder Minderheitsgesellschafter aufgrund seines Gesell-
schaftsrechtes praktisch keinen Einfluss auf die der Gesellschaft gehérenden Grundsti-
cke besitzt und Uber deren Nutzung nicht wesentlich mitbestimmen kann. Anders ist es
fur wesentlich beteiligte Gesellschafter.

69 BLG Gutachten I, S 35
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gqg) Sonderfélle, die ebenfalls berlicksichtigt werden sollten sind der Erwerb von Gesell-
schaftsvermdgen im Rahmen der Verschmelzung, Spaltung zur Aufnahme und Vermo-

gensiubertragung oder Anwachsung.

Nicht erfasst werden damit zurecht der bloBe Formwechsel und die Spaltung zur Neu-
grindung. In diesen Fallen dndern sich die Beteiligungsverhaltnisse nur juristisch und
nicht wirtschaftlich. Die Gesamtrechtsnachfolge im Erbfall nach § 1922 BGB sollte eben-
falls nicht erfasst werden.

hh) AuBerdem kdnnte man an dieser Stelle den Anteilserwerb durch ortsansassige
Landwirte begiinstigen, sofern dadurch nicht eine Flachenkonzentration in deren Hand
entsteht. Unmittelbare und mittelbare Flachenbesitz sollten dabei zusammengerechnet
werden. Eine solche Ungleichbehandlung zugunsten von Landwirten und Forstwirten
kdnnte im Hinblick auf die Gesamtzielrichtung des landwirtschaftlichen Grundstlicksver-

kehrsrechtes gerechtfertigt erscheinen.

ii) Begunstigt kdnnte auch Erwerb von Anteilen durch gemeinntitzige oder gemeinwohl-

orientierten Blirgergesellschaften werden.

jj) Auf eine Kaufpreisbegrenzung fiir ,Share-Deals™ muss verzichtet werden, weil diese
durch viele Faktoren, unabhangig vom Wert der landwirtschaftlichen Grundstiicke, be-
einflusst wird und daher objektive MaBstdbe, wie beim unmittelbaren Grundsttickser-

werb, fehlen.

c) Formulierungsvorschiag fir eine ,,Share-Deal-Regelung"

In Anlehnung an die Regelung im Entwurf zu § 25 NASG kdnnte eine Regelung, welche
~Share-Deals" einer behdrdlichen Genehmigung unterwirft, unter Beachtung der zuvor

benannten Gesichtspunkte wie folgt formuliert werden.

8 ... Genehmigungsvorbehalt fiir AnteilsverauBerungen bestimmter Gesellschaften

(1) Der Genehmigung bedarf der Erwerb von Beteiligungen an Gesellschaften, wenn mit dem Erwerb
ein Anteil an der Gesellschaft von 30% entsteht und der Vermdgenswert der Gesellschaft zu mindes-
tens 40 Prozent aus landwirtschaftlicher Nutzflache besteht, es sei denn, diese ist nicht groBer als 2,0
Hektar.

(2) Als Erwerb gilt auch die Einrdumung der Stellung als Treuhénder eines Gesellschaftsanteils. Ab-
satz 1 ist ebenfalls auf Verschmelzung, Spaltung zur Aufnahme und Vermégensiibertragung mit Aus-
nahme der erbrechtlichen Gesamtrechtsnachfolge anzuwenden.
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(3) Der Vermoégenswert der landwirtschaftlichen Nutzflache ist nach dem Verkehrswert zu bestimmen.
Verpachtete Flachen sind einzubeziehen, gepachtete Flachen mit ihrem Ertragswert fiir die Restlauf-
zeit des Pachtvertrags. Zu berticksichtigen sind auch landwirtschaftliche Nutzflachen von anderen Ge-
sellschaften, auf die die Gesellschaft selbst einen bestimmenden Einfluss im Sinne von Absatz 2 hat.

(4) Gesellschaften im Sinne von Absatz 1 sind alle Kapital- und Personengesellschaften, mit Ausnahme
der borsennotierten Aktiengesellschaft und der Genossenschaft, welche die Ubertragung von Ge-
schaftsguthaben durch Satzung ausgeschlossen hat.

§ ... Antrag auf Genehmigung

(1) Die erwerbende Vertragspartei beantragt die Zustimmung bei der zustandigen Behdrde vor Erwerb
des Anteils an einer Gesellschaft oder bei Anwachsung im Nachgang, spatestens nach einem Monat.

(2) Erwerbende Vertragspartei ist, wer fiir sich selbst, treuhanderisch oder mittels einer Gesellschaft,
auf die ein bestimmender Einfluss besteht, einen Anteil an einer Gesellschaft erwirbt.

(3) Die erwerbende Vertragspartei hat die fiir den Nachweis der Voraussetzungen und die fiir die Er-
teilung der Genehmigung notwendigen Tatsachen durch Unterlagen und Auskiinfte zu belegen.

§ ... Erteilung der Genehmigung, Ordnungswidrigkeiten

(1) Die Zustimmung darf nur versagt oder durch Auflagen oder Bedingungen eingeschrankt werden,
wenn Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass der Erwerb der Beteiligung an der Gesellschaft
einen erheblichen Nachteil fiir die Agrarstruktur darstellt.

Dies ist in der Regel gegeben,

1. wenn der Erwerber eine marktbeherrschende Stellung am Bodenmarkt hat oder durch den Erwerb
erlangt;

2. es sich bei dem Erwerber um eine natirliche oder juristische Person handelt, die keine landwirt-
schaftliche Tatigkeit austibt oder auszuliben beabsichtigt, es sei denn, es liegt eine Gleichstellung
im Sinne von § ... Abs. 2 vor.

(2) Eine marktbeherrschende Stellung liegt vor, wenn ein Erwerber einen Anteil von 500 Hektar oder
mehr an der landwirtschaftlichen Fldche in einem Bundesland im Eigentum halt. In den Flachenum-
fang sind Flachen von Gesellschaften einzubeziehen, an denen die Erwerberin oder der Erwerber mit
einem Einfluss von mehr als 30% beteiligt ist, sowie Flichen, auf die ein schuldrechtlicher Ubertra-
gungsanspruch besteht.

(3) Bei der Beurteilung der nachteiligen Veranderung der Agrarstruktur ist die landwirtschaftliche
Fachkunde und Berufstéatigkeit sowie die Ortsansassigkeit der erwerbenden Vertragspartei in Bezug
auf die landwirtschaftlichen Grundstiicke zu beriicksichtigen.

(4) Die Zustimmung soll, auch wenn der Versagungsgrund aus Absatz 1 vorliegt, ausnahmsweise er-
teilt werden, wenn die Versagung eine unzumutbare Harte fir eine der Vertragsparteien bedeuten
wirde.

(5) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig eine Beteiligung, fiir die nach § ... eine
Genehmigung erforderlich ist, verduBert oder erwirbt, ohne zuvor die erforderliche Genehmigung ein-
zuholen. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuBe bis zu ........ € geahndet werden. Die Wirk-
samkeit des Beteiligungserwerbs bleibt in diesen Fallen unberiihrt.

(6) Die zustandige Behoérde kann anstelle der Verhangung einer GeldbuBe anordnen, dass der Beteili-
gungserwerb riickgangig zu machen ist. Von einer solchen Anordnung soll insbesondere dann abgese-
hen werden, wenn der Anteilserwerb zu genehmigen gewesen ware oder, wenn die Rickabwicklung
oder deren Folgen in Rechte Dritter eingreifen wiirden."
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2. Vorkaufsrecht bei ,, Share-Deals"

Fraglich ist, ob man parallel zum unmittelbaren landwirtschaftlichen Grundsttickser-
werb, das Genehmigungsverfahren um ein Vorkaufsrecht auch fir ,,Share-Deals" erwei-
tert. Das wirde bedeuteten, dass in den Fallen, in denen eine VerauBerungsgenehmi-
gung fur die Anteilsverkaufe nach den zuvor entwickelten Grundsatzen zu versagen
wadre, ein interessierter Landwirt oder das gemeinniitzige Siedlungsunternehmen durch
Ausuibung des Vorkaufsrechtes Anteilseigner der betreffenden Gesellschaft wiirde, die
landwirtschaftliche Grundstiicke in ihrem Vermégen halt.

Ungeachtet einer ganzen Reihe von Rechtsfragen, welche die Aufgabenstellung ge-
meinnutziger Siedlungsunternehmen oder die Ausgestaltung solcher Vorkaufsrechte be-
treffen, wirde sich die Frage stellen, ob die Schaffung derartiger Vorkaufsrechte tber-
haupt in verfassungskonformer Weise erfolgen kdnnte.

Insoweit bestehen aus diesseitiger Sicht erhebliche Bedenken.

Selbst wenn unterstellt wiirde, dass wie beim unmittelbaren Grundstiickserwerb auch
beim mittelbaren in Form von Anteilskaufen ein Vorkaufsrecht geeignet, erforderlich
und verhaltnismaBig in Bezug auf Eingriffe in die Art 3, 12 und 14 GG ware, um den Be-
stand und die Entwicklung der Agrarstruktur in Deutschland zu férdern, bliebe ein zu-
satzlicher Grundrechtseingriff, der nicht beim unmittelbaren Grundstlickserwerb auftritt.
Die Gesellschafter einer Gesellschaft mit landwirtschaftlichem Vermégen oberhalb der
festgelegten Schwellenwert hatten namlich in demjenigen, der tber ein Vorkaufsrecht
Anteilseigner geworden ware, einen Mitgesellschafter, den sich niemand ausgesucht
hat, zu dem vielleicht kein Vertrauen besteht oder gar ein Konkurrenzverhdltnis. Mit
diesem Mitgesellschafter missten die Uibrigen nun vertrauensvoll in Bezug auf den Ge-
sellschaftszweck, der ja durchaus auch auBerlandwirtschaftlicher Art sein kann, zusam-

menarbeiten. Dies erscheint als Eingriff in den Kern der Vereinigungsfreiheit.

Das Grundrecht der Vereinigungsfreiheit steht grundsatzlich auch wirtschaftlich tatigen
Gesellschaften zu.”® Grundrechtlich geschiitzt ist insbesondere das Recht der Gesell-
schaften Uber die Aufnahme und den Ausschluss von Gesellschaftern selbst zu entschei-
den.”t Art. 9 Abs. 1 GG schiitzt nach standiger Rechtsprechung des BVerfG gerade, das
Recht Gesellschaften mit bestimmten Gesellschaftern zu griinden. Der persdnliche
Schutzbereich erfasst dabei nicht nur die natiirlichen Personen, welche sich zu einer Ge-
sellschaft zusammenschlieBen, sondern auch die Gesellschaft selbst in ihrem Recht auf

70 Wolff in Homing GG, Art. 9, Rz. 1; BVerfG, Beschluss 10. Juni 2009 — 1 BvR 825/08, Rz. 30
71 Wolff in Homing GG, Art. 9, Rz. 3
43


http://lexetius.com/GG/9

Selbstbestimmung Uber die eigene Organisation, das Verfahren der Willensbildung und
die Flihrung der Geschafte sowie das Recht auf Entstehen und Bestehen. Erfasst ist
aber insbesondere auch das Recht der Gesellschaften, tUber die Aufnahme und den Aus-

schluss von Gesellschaftern selbst zu bestimmen.”2

Ein Vorkaufsrecht bei Anteilskdufen wiirde in diesen Schutzbereich der Vereinigungsfrei-
heit eingreifen. Das Prinzip freier sozialer Gruppenbildung ware im Kern verletzt. Um
den Zweck des Schutzes der Agrarstruktur zu erreichen, ware es auch ausreichend
~Share-Deals" die Genehmigung zu versagen. Dann bliebe der Gesellschaft und den Ge-
sellschaftern die Mdglichkeit erhalten, selber nach genehmigungsfahigen Erwerben zu
suchen. Ein Eingriff in den Kernbereich von Art. 9 GG kénnte so vermieden werden.

Es wird daher empfohlen auf ein Vorkaufsrecht bei AnteilsverauBerungen zu verzichten.

IV. Regelungsebene

Zu priifen ist schlieBlich, ob die zuvor entwickelten Erweiterungen der Regulierungsin-
strumente fir den landwirtschaftlichen Grundstiicksverkehr auf Bundes- oder Landes-
ebene geregelt werden kénnen und ob die Schaffung eines zusammenfassenden Agrar-

strukturgesetzes ratsam sei.

1. Gesetzgebungskompetenz hinsichtlich des unmittelbaren landwirtschaft-

lichen Grundstiicksverkehr

Die Zuweisung der Regelungsmaterie ,landwirtschaftliches Grundstiicksverkehrsrecht"
an den Bund oder die Lander erfolgt grundsatzlich durch die Artikel 70 ff GG.

a) Verdnderung der Gesetzgebungskompetenz durch Féderalismusreform

Die Gesetzgebungskompetenz fiir die Regulierung des landwirtschaftlichen Bodenrech-
tes lag bis zur Foderalismusreform im Jahr 2006 gemaB Artikel 74 Abs. 1 Ziffer 18 GG
a.F. beim Bund. Dementsprechend sind das Grundstiicksverkehrsgesetz sowie das

Reichsiedlungsgesetz als Bundesgesetz erlassen worden.

72 BVerfGE 80, 244 [253]; BVerfG, Beschluss vom 10. Juni 2009 — 1 BvR 825/08, Rz. 29
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Durch die Foderalismusreform 2006 wurde die Kompetenz des Artikel 74 Abs. 1 Ziffer
18 GG dadurch eingeschrankt, dass diese Regelung nicht mehr das gesamte Grund-
stiicksverkehrsrecht umfasst, sondern nur noch das stadtebauliche Grundstiicksver-
kehrsrecht. Damit wurde das landwirtschaftliche Grundstuicksverkehrsrecht der konkur-
rierenden Gesetzgebung nach Artikel 74 GG entzogen.”? Die Regelungskompetenz hin-
sichtlich des Bodenrechts in Artikel 74 Abs. 1 Ziffer 18 bezieht sich nur auf die 6ffent-
lich-rechtlichen Normen, die die Beziehung des Menschen zum Grund und Boden re-
geln. Regelungen des landwirtschaftlichen Grundstiicksverkehrs sind dadurch nicht er-

fasst.”*

Da sich eine ausdriickliche Regelungskompetenz zum landwirtschaftlichen Grundstiicks-
verkehr in den Artikeln 70 bis 74 GG nicht findet, gilt der Grundsatz aus Artikeln 30, 70
GG, welcher den Landern die Regelungskompetenz zuweist, soweit das Grundgesetz
nicht ausdrucklich etwas anderes vorsieht.

b) Fortgeltung und Abénderbarkeit von Bundesrecht betreffend den lanawirtschaftli-

chen Grundstiicksverkehr

Ist damit die Zustandigkeit der Bundeslander fiir den landwirtschaftlichen Grundstiicks-
verkehr festgestellt, bleibt dennoch die Frage offen, wie sich dazu das als Bundesrecht
erlassene Grundstlicksverkehrsgesetz und das Reichsiedlungsgesetz verhalten. Die Fort-
geltung der genannten Gesetze ergibt sich aus Artikel 125 GG, der bestimmt, dass als
Bundesrecht erlassene Gesetze auch nach Anderung der Kompetenzregelungen in Arti-
kel 74 GG als Bundesrecht fortgelten. Allerdings kann dieses Bundesrecht durch Lan-
desrecht ersetzt werden. Artikel 125 a Abs. 1 Satz 2 GG bestimmt also, dass das land-
wirtschaftliche Grundstlicksverkehrsrecht des Bundes weiter gilt, sofern ein Land dieses
nicht durch ein eigenes Gesetz ersetzt. Von dieser Mdglichkeit hat bisher das Land Ba-
den-Wirttemberg durch das ,Gesetz (iber MaBnahmen zur Verbesserung der Agrar-
struktur in Baden-Wirttemberg" (Agrarstrukturverbesserungsgesetz — ASVG) vom
10.11.2009 Gebrauch gemacht. In den Ubrigen Bundesldndern gelten derzeit noch das

Grundstlcksverkehrsgesetz und das Reichsiedlungsgesetz.

73 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, ,,Genehmigungsvorbehalt fir die Beteiligung an
landwirtschaftlichen Unternehmen® (Wissenschaftlicher Dienst Ausarbeitung), 2016, Az. WD7-3000-144/16,
S. 6 f. verfligbar im Internet, https://www.bundestag.de/re-
source/blob/483598/2ab0ee391eb3ebcd391eb26562982a41/WD-7-144-16-pdf-data.pdf; BLG Gutachten II,
S. 43 ff.

74 Schnapauff in Homing, GG, Artikel 74, Rz. 17; Wissenschaftlicher Dienst Ausarbeitung, S. 6.
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Es kann sich die Frage anschlieBen, ob auf Bundesebene - z.B. durch Anderung des be-
stehenden Grundstiicksverkehrsgesetzes - die dort normierten Gegenstande noch gean-

dert und erweitert werden kénnen.

Es besteht weitgehend Einigkeit in Rechtsprechung und Literatur, dass dies zumindest
nicht fiir qualitative neue Regelungen oder grundlegende Umgestaltungen mdglich ist.”
Qualitative oder grundlegende Um- oder Neugestaltungen kdnnen vielmehr nur von den
Landern vorgenommen werden, indem diese beispielsweise das bestehende Grund-
stiicksverkehrsgesetz mit den von ihnen gewiinschten Anderungen als Landesrecht neu
beschlieBen. 76

Die zuvor entwickelten Erweiterungen der Regulierungsinstrumente flr den landwirt-
schaftlichen Grundstlicksverkehr kénnen also nur auf Landesebene von Landesgesetz-

geber erlassen werden.

2. Gesetzgebungskompetenz hinsichtlich des mittelbaren landwirtschaftli-

chen Grundstiicksverkehr mittels ,, Share-Deals"

Die Auftraggeberin mdchte weiterhin wissen, ob das zuvor entwickelten Regulierungs-
instrument fiir ,,Share-Deals" auch im Grundstiicksverkehrsrecht auf Landesebene oder

auf Bundesebene im Gesellschaftsrecht geregelt werden muss.

a) Gesellschaftsrechtlicher Ansatz

Nicht ausgeschlossen ware es, die Regelung bezliglich der Genehmigungspflicht der be-
schriebenen ,Share-Deals" im Rahmen der gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen des
Birgerlichen Gesetzbuches (BGB), des Handelsgesetzbuches (HGB), des GmbH-Geset-
zes (GmbHG) und des Aktiengesetzes (AktienG) zu regeln. Die Gesetzgebungskompe-
tenz flr das Gesellschaftsrecht als Teil des birgerlichen Rechts liegt nach Artikel 72
i.V.m. Artikel 74 Abs. 1 Ziffer 1 GG beim Bund, sofern er von dieser Gesetzgebungs-
kompetenz Gebrauch macht. Dies ist in den genannten gesellschaftsrechtlichen Geset-
zen geschehen. Gegen eine Ergdanzung der genannten gesellschaftsrechtlichen Gesetze
zum Zwecke der Regulierung von ,Share-Deals" auf Bundesebene spricht daher grund-
satzlich nichts”’.

7> BLG Gutachten II, S. 47; Schnappauff in Homing, GG, Art. 125a GG, Rz. 3
76 Schnappauff in Homing, GG, Art. 125a GG, Rz. 3
77 BLG Gutachten II, S. 39, Schnapauff in Homig, GG, Artikel 74, Rz. 2
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Gegen eine Verortung der Regelungen im Gesellschaftsrecht spricht aber

e die Durchbrechung der bisherigen Regelungssystematik des landwirtschaftlichen
Grundstuicksverkehrsrechtes sowie

« die Uberfrachtung des Gesellschaftsrechtes mit fremden Teilgebietsregelungen.

e Vor allem aber wiirde der angestrebte Regulierungszweck fiir den landwirt-
schaftlichen Bodenmarkt auf diesem Wege gar nicht vollstandig erreicht werden
kdnnen, weil der Bundesgesetzgeber nur derartige Regelungen fiir die Gesell-
schaft nach deutschem Recht in die genannten Gesetze integrieren kénnte. Ge-
sellschaften nach luxemburgischen, niederlandischem oder franzésischem Recht,
um nur einige Beispiele zu nennen, wirden nicht den Beschrankungen unterlie-
gen, obwohl auch sie landwirtschaftlichen Grund und Boden in Deutschland er-
werben und auch bewirtschaften kénnten.”

e Gesellschaften nach deutschen Recht wiirden dann gegeniiber solche nach aus-
landischem Recht diskriminiert, was unter den Gesichtspunkten der Artikel 49,

63 AEUV, wie bereits erwahnt, problematisch ware.

Zu empfehlen ist also, die beabsichtigten zusatzlichen Regulierungsinstrumente fiir den
landwirtschaftlichen Bodenmarkt im Zusammenhang mit den bestehenden Regelungen
des Grundstiicksverkehrsrechtes, d.h. auf Landesebene zu regeln. Dann wiirden die Re-
gelungen grundsatzlich auch flir Gesellschaften auslandischen Rechts gelten, nicht nur
fur solche nach deutschem Recht. Systematisch ware der Regelungszusammenhang des

gesamten Grundstlicksverkehrsrechtes gewahrt.

b) Sonderprobleme einer ,,Share-Deal-Regelung" im Grundstiicksverkehrsrecht auf

Landesebene

Folgt man der Empfehlung, die Regulierung der ,Share-Deals" im Zusammenhang des
Grundstiicksverkehrsrechts auf Landesebene vorzunehmen, stellt sich die Frage, ob die

Gesetzgebungskompetenz der Lander auch daflir gegeben ist.

Unklar ist die Gesetzgebungskompetenz der Lander hinsichtlich der Regulierung der
~Share-Deals", weil die Regelungsmaterie — anders als beim unmittelbaren Grundstticks-
erwerb - auch ein Teil des Gesellschaftsrechtes ist, welches gemaB Artikel 74 Abs. 1 Ziffer
1 GG der konkurrierenden Gesetzgebung unterliegt. Zu priifen ist daher, ob die zuvor

78 vgl. BLG Gutachten II, S. 39
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gefundene grundstiicksverkehrsrechtliche Regelung zu den Share-Deals, welche unzwei-
felhaft einen gesellschaftsrechtlichen Bezug aufweist, als unselbstandige Teilregelung des
Grundstticksverkehrsrechtes kraft Sachzusammenhangs der Gesetzgebungskompetenz
der Lander unterfallen kann.

Grundsatzlich besteht Einigkeit darliber, dass Teilregelungen, welche isoliert betrachtet
der Gesetzgebungskompetenz des Bundes unterliegen, dennoch der Landesregelungs-
kompetenz unterliegen kénnen, wenn sie einem umfassenden Regelungskomplex ange-
horen, aus dem sie sinnvollerweise nicht geldst werden kénnen und im Verhaltnis zum
Gesamtkomplex von untergeordneter Bedeutung sind.”® Die zuvor fiir Anteilskaufe mit
erheblichen Auswirkungen auf den landwirtschaftlichen Bodenverkehr entwickelten Ge-
setzesvorschlage sind nicht als eigenstandige Regelungen sinnvoll. Vielmehr sollen sie
das seit alters her bestehende gesellschaftliche Bedirfnis nach Agrarstrukturverbesse-
rung durch Regulierung des landwirtschaftlichen Bodenverkehrs nur flankieren. Dement-
sprechend ist auch nur ein die landwirtschaftlichen Grundstiicke betreffender Teilbereich
von allen denkbaren Anteilskaufen betroffen, der im Verhaltnis zum Gesellschaftsrecht
von untergeordneter Bedeutung ist, aber auch im Verhaltnis zum Grundstticksverkehrs-

recht eher eine untergeordnete flankierende Bedeutung hat.

Die genannten Argumente ergeben auBerdem eine Regelungskompetenz der Lander kraft
Sachzusammenhangs. Voraussetzung fiir eine Kompetenz kraft Sachzusammenhang ist,
dass eine den Landern zugewiesene Regelungsmaterie nicht sinnvoll ohne die grundsatz-

lich dem Bundesrecht zuzuordnende Teilregelung getroffen werden kann.®

Im vorliegenden Fall ist die Regulierung der Anteilskdufe gerade deshalb erforderlich,
weil die bisherigen Regelungen des Grundstlicksverkehrsrechtes nicht ausreichen, auf
diesem Wege die Agrarstruktur nachhaltig zu verbessern. Vielmehr kénnen sie zuneh-
mend durch Anteilskdufe unterlaufen werden, so dass diese flankierende Regelung not-
wendig ist, um den Gesamtzusammenhang weiterhin schitzen zu kdnnen. Von einer Ge-
setzgebungskompetenz der Lander insoweit geht auch das Land Niedersachsen aus, wel-
ches einen Gesetzentwurf mit entsprechenden Regelungen vorgelegt hat und sich in der

Gesetzesbegriindung zum Anteilskauf in §§ 25 ff. entsprechend festgelegt hat.8!

Im Ergebnis wird hier daher auch hinsichtlich der ,,Share-Deals" von einer Landergesetz-
gebungskompetenz ausgegangen.

79 BLG Gutachten II, S. 44 f.; BVerfG-Entscheidungen 97, 228
80 BVerfG-Entscheidung 98, 145; BLG Gutachten II, S. 45
81 Sjehe Begriindung zu § 25 Abs. 1 NASG; Das BLG Gutachten II schlagt auf Seite 46 als Notlésung eine
bundesrechtliche Offnungsklausel vor.
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3. Zusammenfassendes Agrarstrukturgesetz?

Die Auftraggeberin hat schlieBlich die Frage, ob und ggf. mit welchem Inhalt die Verab-
schiedung eines umfassenden Agrarstrukturgesetzes zur Regulierung des landwirt-
schaftlichen Bodenmarktes — nach dem Stand der bisherigen Uberlegungen auf Lander-
ebene - zu empfehlen ist.

Wie bereits erwéhnt, ist die beabsichtigte substantielle Anderung des landwirtschaftli-
chen Grundstiicksverkehrsrechtes einschlieBlich des siedlungsrechtlichen Vorkaufsrech-
tes und einer Regelung betreffend ,Share-Deals"™ nur dadurch méglich, dass die Lander
das geltende GrdstVG und das geltende RSiedIG des Bundes durch Erlass eigener dies-
beziiglicher Regelungen ersetzen, welche zweckmaBigerweise in einem einheitlichen
Agrarstrukturgesetz zusammengefasst sind. Entsprechend ist das Land Baden-Wirttem-
berg im ASVG vorgegangen. Allerdings wurde dort auf eine Regulierung der ,Share-
Deals" verzichtet. Entsprechendes sieht auch der Entwurf des Niedersachsische NASG
vor. Beide haben zusatzlich den verwandten Gegenstand des Landpachtverkehrs in ihre
Gesetze mit aufgenommen. Es geht dabei um die Genehmigung von Landpachtvertra-
gen, welche dhnlichen MaBstaben unterliegen wie die Genehmigung von Grundstticks-

kaufvertragen im landwirtschaftlichen Bereich.

Beide Gesetze lassen das RSiedIG insoweit unbertihrt, als auf die dort normierten ge-
meinnitzigen Siedlungsunternehmen zurlickgegriffen wird. Die Vorkaufsrechte hinge-

gen regeln ASVG/NAVG eigenstandig.

Insgesamt bietet sich an, die folgenden Inhalte in einem Landesagrarstrukturgesetz zu

regeln:

¢ Allgemeine Vorschriften: Schutzzweck, Anwendungsbereich fiir land- und forst-

wirtschaftliche Grundstiicke sowie fiir Odland

e Grundsticksverkehr: Genehmigungspflicht, Antrag, Genehmigungsfreie Ge-

schafte, Versagung der Genehmigung, Auflagen und Bedingungen
o Vorkaufsrechte: Auslibung, Mitteilung, Zubehér und Nebenleistungen, Einwen-

dungen

e Unberiihrtes Siedlungsrecht: Gemeinnitziges Siedlungsunternehmen

e Landpachtverkehr: Anzeigepflicht, Beanstandung flinfter Abschnitt

e Anteilserwerb: Zustimmungsbediirftige Rechtsgeschafte, Zustimmungsantrag,

Zustimmung

e Verfahren, ZwangsmaBnahmen, Ordnungswidrigkeiten
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V. Zusammenfassung

1. Fragenbeantwortung

Im Anschluss an die vorausgegangenen Erdrterungen zu den von der Auftraggeberin
aufgeworfenen Fragen (Siehe Ziff. I. 2. A-c) wie folgt Stellung genommen werden:

a) Unmittelbarer lanawirtschaftlicher Grundstiickserwerb

o Welche Funktion kommt dem ,Agrarileitbild" der Bundesregierung zu und wie ist es

rechtlich verankert?

Das Agrarleitbild der Bundesregierung wird im alle vier Jahre zu erstellenden Agrar-

bericht nach § 4 Landwirtschaftsgesetz, veroffentlicht und entfaltet tiber den unbe-

stimmten Rechtsbegriff der ,,ungesunden Bodenverteilung" in § 9 GrdstVG erhebli-

che Wirkung, Uber die an ihm orientierte Rechtsanwendung und Rechtsprechung.

Dem Agrarleitbild einer Landesregierung kénnte auch eine gewisse Wirkung bei der

Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe zukommen, wenn das Land eine eigene

grundstuicksverkehrsrechtliche Regelung getroffen hat.

o Wie wdren die grundstiicksverkehrsrechtlichen Steuerungsinstrumente und eventu-

ell das Agrarlfeitbild zu verandern, um die eingangs geschilderten politischen Ziele

besser umsetzen zu kénnen?

Der Katalog der derzeit bestehenden grundstiicksverkehrsrechtlichen Steuerungsin-

strumente des Landwirtschaftsrechts (im Wesentlichen: Genehmigungsverfahren

mit Ablehnungsmdglichkeit bei ,ungesunder Bodenverteilung®, Kaufpreisbegren-

zung und Vorkaufsrecht zugunsten der Beglinstigten Landwirte flir den unmittelba-

ren Grundstlckserwerb) lieBe sich, zur besseren Verwirklichung der politischen
Ziele der Auftraggeberin, um die nachfolgenden Regulierungsinstrumente erwei-
tern:

- Erweiterung der Ablehnungsgriinde flir Verkehrsgenehmigung bei marktbe-

herrschender Stellung der Erwerber, Absenkung des Schwellenwertes bei Kauf-

preismissverhaltnis;
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- Gleichstellung von Landwirten und gemeinwohlorientierten oder gemeinnutzige
Personenvereinigungen oder Vermdgensmassen, die keine Landwirtschaft sel-
ber betreiben aber durch geeignete Rechtsverhaltnisse langfristig eine land-
wirtschaftliche Nutzung auf Pachtbasis sicherstellen;

- Einrdumung von Vorkaufsrechten auch fir regional tatige Landwirte und ihnen
gleichgestellte und fur die gemeinnitzigen Siedlungsunternehmen auch ohne
Kaufangebote konkreter Landwirte oder bei grobem Kaufpreismissverhaltnis;

- Genehmigungsvorbehalt fiir Share-Deals
Diese Regelungsinstrumente sind geeignet, die agrarpolitischen Ziele der Auf-
traggeberin besser umzusetzen. Dem Agrarleitbild und seiner Veranderung,

kommt in diesem Zusammenhang weniger Bedeutung zu.
Wie kann der Fldchenkonzentrationen wirksam entgegengetreten werden?

Vorgeschlagen wird die Einflihrung eines Versagungsgrundes ,marktbeherrschende
Stellung am Bodenmarkt" und Einrdumung eines Vorkaufsrechtes flir gemeinniitzige

Siedlungsunternehmen in solchen Fallen.

Wie konnte eine Begrenzung des Kaufpreises fir landwirtschaftliche Fldchen rechtlich
gestaltet werden?

Es wird vorgeschlagen den Schwellenwert fiir den bisherigen Versagungsgrund ,,gro-
bes Missverhaltnis zwischen Kaufpreis und Grundstiickswert" zu normieren und auf
130% des Verkehrswertes abzusenken. Dariiber hinaus soll ein Vorkaufsrecht bei
Vorliegen eines solchen Missverhaltnisses, unabhdngig vom Vorliegen eines konkre-

ten Kaufangebotes, zum abgesenkten Kaufpreis eingefiihrt werden.

Wie kénnen ortsansdssige Landwirte oder gemeinwohlorientierte, kooperative Land-

wirtschaftsformen beim Grundstiickserwerb starker begtinstigt werden?

Den genannten Begiinstigten kann ein unmittelbares Vorkaufsrecht eingeraumt

werden.

Wie kénnte das fiir den landwirtschaftlichen Bodenverkehr bestehende Vorkaufs-

recht gemeinntitziger Siedlungsunternehmen ausgeweitet werden?

Das Vorkaufsrecht fir Siedlungsunternehmen kann dadurch ausgeweitet werden,
dass es nicht mehr an konkrete Angebote kauffahiger Landwirte oder konkrete Ag-

rarstrukturmaBnahmen gebunden ist.
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e Welche Rechtsdnderungen sind erforderlich, um gemeinnditzigen Siedlungsunter-
nehmen eine Fidchenbevorratung und Weiterverpachtung (,neue Allmende") an

ortsansassige Landwirte oder im Gemeinwohlinteresse zu erlauben?

Die Bundeslander kénnen rechtliche verselbstandigte Fonds zur Verwirklichung der
~neuen Almende" schaffen oder sie kdnnen entsprechende Zweckvermdgen auch
im Rahmen der gemeinnutzigen Siedlungsunternehmen einrichten und daftr land-
wirtschaftliche Flachen erwerben. Sie kdnnten daflir aber nicht das siedlungsrechtli-
che Vorkaufsrecht einsetzen, da mit dem grundstiicksverkehrsrechtlichen Instru-
mentarium erworbene Flachen nur zeitlich befristet gehalten werden kdnnen. Von
einer Aufhebung der zeitlichen Befristung des Grundstticksverbleibes in den Boden-
fonds der gemeinnutzigen Siedlungsunternehmen (§ 9 RSiedIG/§ 14 ASVG) muss

aus verfassungsrechtlichen Griinden abgeraten werden.

e Kann das Vorkaufsrecht auch forstwirtschaftliche Grundstiicke und Odland erstreckt

werden?

Die grundstiicksverkehrsrechtlichen Bestimmungen beziehen sich entsprechend der
Begriffsbestimmung in § 1 GrdstVG/§ 1 ASVG nach geltendem Recht sowohl auf
landwirtschaftliche als auch auf forstwirtschaftliche Grundstilicke. Eine Einschran-
kung gilt nur hinsichtlich des Vorkaufsrechtes durch das gemeinniitzige Siedlungs-
unternehmen. Es spricht grundsatzlich nichts dagegen, das siedlungsrechtliche Vor-

kaufsrecht auch auf rein forstwirtschaftliche Grundstiicke auszudehnen.

e Wie kann der Bodenerwerb fiir Lanawirte im Zusammenhang mit der Austibung des

Vorkaufsrechtes von doppelten Geblihren und Steuern befreit werden?

Der Bodenerwerb fir die Landwirte kann, was die Grunderwerbsteuer anbelangt,
durch Anderung des entsprechenden § 4 GrEStG zugunsten der Siedlungsunterneh-
men beglinstigt werden. Eine vollstdndige Entlastung auch bezliglich der doppelten
Nebengebiihren kann durch Schaffung eines unmittelbaren Vorkaufsrechtes zu-
gunsten der ortsansassigen Landwirte und der ihnen Gleichgestellten erreicht wer-

den.

b) Mittelbarer landwirtschaftlicher Grundstickserwerb
e Wie lassen sich ,,Share Deals" rechtlich steuern?

o Welche MaBstabe und Grenzwerte sollen bei einer Regulierung von ,,Share-Deals™

gelten (Ortsansassigkeit, Gemeinwohlorientierung, Konzentration usw.)?
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~Share-Deals" lassen sich durch ein eigenstandiges Genehmigungsverfahren paral-
lel dem Genehmigungsverfahren beim unmittelbaren Grundstiickserwerb regulie-
ren. Festzulegen ist, ab welchem Anteil am Gesellschaftsvermdgen die Genehmi-
gungspflicht einsetzt (Vorschlag: 40%) und wie hoch der gehandelte Anteil sein
muss, um der Genehmigungspflicht zu unterliegen (Vorschlag 30%). Eine Bagatell-
grenze entsprechend dem unmittelbaren Grundstlickserwerb sollte berlicksichtigt
werden (2 ha).

Ortsansassigkeit, Bodenkonzentration und gemeinwohlorientierte kooperative Er-
werber sollten berticksichtigt werden.

Gibt es weitere Erwerbsformen, welche berticksichtigt werden mdissen?

Als Erwerb sollte auch die Einrdumung der Stellung als Treuhander eines Gesell-
schaftsanteils gelten. Die Regelungen des ,Share-Deal-Genehmigungsverfahrens"
sollten auch bei Verschmelzung, Spaltung zur Aufnahme und Vermdégensubertra-
gung mit Ausnahme der erbrechtlichen Gesamtrechtsnachfolge gelten.

¢) Regelungsebenen

Kénnen bestehende Regulierungsinstrumente fir den unmittelbaren landwirtschaft-
lichen Grundsttickserwerb bundesgesetzlich verdndert werden?

Kann der mittelbare Erwerb lanawirtschaftlichen Bodens lber Anteilsverkaufe auf
Bundesebene z.B. im Gesellschaftsrecht oder nur auf landesrechtiicher Ebene regu-

liert werden?

Sowohl die Ausweitung der Regulierungsinstrumente fir den unmittelbaren Boden-
erwerb, als auch die Einflihrung eines Genehmigungsverfahrens fiir den mittelba-
ren Bodenerwerb sollten auf Landerebene normiert werden. Auf die vorhandenen
gemeinnitzigen Siedlungsgesellschaften nach dem Reichssiedlungsgesetz kann da-

bei zuriickgegriffen werden.

Von einer Normierung der ,Share-Deal-Genehmigungsverfahren™ im Gesellschafts-

recht muss abgeraten werden.

Ware die Zusammenfiihrung in einem umfassenden ,Agrarstrukturgesetz" auf Bun-
desebene oder nur auf Landesebene moglich und welche sonstigen Inhalte sollten
dort noch geregelt werden?
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Die Verabschiedung eines umfassenden Agrarstrukturgesetzes auf Landerebene zu

den genannten Zwecken erscheint geboten. Regelungsgegenstdande waren: Allge-

meine Vorschriften, Genehmigungsverfahren, Vorkaufsrechte, Siedlungsrecht, An-

zeigepflicht, Beanstandung, Anteilserwerb, Verfahren, ZwangsmaBnahmen, Ord-

nungswidrigkeiten.

2. Zusammenfassung

1. Angesichts der landwirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahrzehnte ist breiter

politischer Wille erkennbar, zur Sicherung der Erndhrung der Bevolkerung, der Arten-

vielfalt der Natur und des regionalgepragten nattirlichen Erholungsraumes, dass beste-

hende Regulierungskonzept fiir den landwirtschaftlichen Grundstiicksverkehr zu ergén-

zen. Es scheint in der politischen Diskussion nicht streitig zu sein, dass

die zunehmende Bodenkonzentration und die Bodenpreise begrenzt werden sol-
len,

die ,Share-Deals" reguliert werden mussen.

Das siedlungsrechtliche Vorkaufsrecht soll ausgeweitet werden.

Beglinstigt werden soll eine regionale Landwirtschaft und aus Sicht der Auftrag-
geberin auch eine gemeinniitzige oder gemeinwohlorientierte Landwirtschaft in

Kooperation mit den Blirgern.

Eine Umsetzung dieser allgemeinen Zielsetzung ist bisher nicht erfolgt.

2. Das Regulierungskonzept des unmittelbaren Grundstiicksverkehrs kann noch den

vorstehenden Erdrterungen in zuldassiger Weise ausgeweitet werden, indem

der Ablehnungsgrund des ,,groben Missverhaltnisses zwischen Grundstiickswert
und Kaufpreis" durch Absenkung des Schwellenwertes auf 130% des Marktwer-

tes und konsequenterer Anwendung der Vorschrift schneller eingreift;

der Bodenkonzentration durch Einfllhrung des Ablehnungsgrundes der ,,markt-
beherrschenden Stellung" mit Regionalbezug in Grundstiicksverkehrsgenehmi-

gungsverfahren und Ausweitung der Vorkaufsrechte begegnet wird;

der Grundsttlickserwerb durch gemeinnitzige und gemeinwohlorientierte Biirger-
genossenschaften mit dem Zweck der langfristigen Erhaltung und Verbesserung
der regionalen Agrarstruktur dem Erwerb durch Landwirte gleichgestellt wird.
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3. Das bestehende Vorkaufsrecht kann noch den vorstehenden Erérterungen in zuldssi-
ger Weise dadurch ausgeweitet werden, dass

e gemeinnitzige Siedlungsunternehmen von dem Vorkaufsrecht auch Gebrauch

machen kdénnen, wenn kein Landwirt seine Kaufabsicht konkret anzeigt hat;

¢ regionalen Landwirten und ihnen gleichgestellte gemeinniitzigen oder gemein-
wohlorientieren Blirgergenossenschaften ein unmittelbares Vorkaufsrecht vor
den Siedlungsunternehmen eingeraumt wird, um Kosten und Steuern nicht dop-

pelt anfallen zu lassen;

e das gemeinnitzige Siedlungsunternehmen sein Vorkaufsrecht bei Abschluss
Uberteuerter Kaufvertrage zu einem Preis von hdchstens 30% (iber Marktniveau

ausuben kann.

4. Das grundstiicksverkehrsrechtliche Regulierungssystem kann um ein Genehmigungs-

verfahren fir Anteilskdaufe erweitert werden,

e wenn eine Personen- oder Kapitalgesellschaft mit Ausnahme bérsennotierter Ak-
tiengesellschaften oder Genossenschaften einen landwirtschaftlichen Grund-

stlicksanteil von mehr als 40 % in seinem Vermogen halt,
e und der gehandelte Anteil mehr als 30% der Unternehmensanteile betrifft.
VerstdBe hiergegen werden mit BuBgeldern geahndet und riickabwicklungspflichtig.

Die Einrdumung eines Vorkaufsrechts bei ,Share-Deals" durch die gemeinniitzige Sied-

lungsgesellschaft diirfte nicht zulassig sein.

5. Durch Anderung des Grunderwerbsteuergesetzes kann der Landerwerb gemeinniitzi-
ger Siedlungsunternehmen grunderwerbsteuerfrei gestellt werden und ggf. der nachfol-
gende Erwerb durch Landwirte oder Gleichgestellte verbilligt werden. Dies kann auch
durch Einrdumung eines unmittelbaren Vorkaufsrechtes flr ortsansassige Landwirte o-

der Gleichgestellte geschehen.

6. Entsprechende Regelungen kénnen nur durch den Landesgesetzgeber erfolgen.
ZweckmaBigerweise ist ein einheitliches Agrarstrukturgesetz zu verabschieden, welches
neben den grundstilicksverkehrsrechtlichen Genehmigungsfragen, die Vorkaufsrechte,
die Anteilsverkaufe und das verwandte Landpachtverkehrsrecht regelt. Ein solches Ge-
setz 16st das auf Bundesebene bestehende Grundstlicksverkehrsgesetz und Teile des
Reichsiedlungsgesetzes.
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3. Vorschlage fiir Gesetzesanderungen

a) Vorschidge zur weiteren Regulierung des lanawirtschaftlichen Grundstiicksverkehrs

§ ... Versagung oder Einschrankung der Genehmigung

(1) Die Genehmigung darf nur versagt oder durch Auflagen oder Bedingungen eingeschrankt werden,
wenn,

1. die VerduBerung eine agrarstrukturell nachteilige Verteilung von Grund und Bodens bedeutet oder
erwarten lasst, die dann anzunehmen ist, wenn

a) es sich bei dem Erwerber um eine natiirliche oder juristische Person handelt, die in der Re-
gion keine landwirtschaftliche Tatigkeit ausiibt oder auszuiiben beabsichtigt, oder

b) der Erwerber eine marktbeherrschende Stellung am Bodenmarkt hat oder durch den Erwerb
erlangt,

2. durch die VerauBerung das Grundstiick oder eine Mehrheit von Grundstiicken, die rédumlich oder
wirtschaftlich zusammenhangen und dem VerauBernden gehdren, unwirtschaftlich verkleinert oder
aufgeteilt wiirde oder

3. der Gegenwert in einem groben Missverhaltnis zum Wert des Grundstiicks steht.

(2) Einem erwerbswilligen Landwirt stehen Personenvereinigungen oder Stiftungen gleich, die keine
Landwirtschaft selber betreiben, aber

a) durch geeignete rechtliche Vereinbarungen eine landwirtschaftliche Nutzung sicherstellen,
welche den Zielen der Verbesserung der regionalen Agrarstruktur besonders entspricht,

b) eine mindestens 12jahrige Pachtdauer gewahren, die sich bei Nichtkiindigung um jeweils min-
destens 6 Jahre verldngert,

c) einen Pachtzins vereinbaren, der unterhalb einer marktiiblichen Kapitalrendite auf den Boden-
preis liegt,

d) sich in ihren Statuten oder durch grundbuchliche Sicherung verpflichtet haben, die keine
moglichen Gewinne aus einer WiederverauBerung der Fldchen an Gesellschafter oder Berech-
tigte auszuschiitten.

(3) Eine marktbeherrschende Stellung liegt vor, wenn ein Erwerber einen Anteil von 500 Hektar oder
mehr an der landwirtschaftlichen Flache in einem Bundesland im Eigentum halt. In den Flachenum-
fang sind Flachen von Gesellschaften einzubeziehen, an denen die Erwerberin oder der Erwerber mit
einem Einfluss von mehr als 30% beteiligt ist, sowie Flachen, auf die ein schuldrechtlicher Ubertra-
gungsanspruch besteht.

(4) Eine unwirtschaftliche Verkleinerung oder Aufteilung liegt in der Regel vor, wenn durch Erbausei-
nandersetzungen, Ubergabevertrag oder sonstige rechtsgeschaftliche VerauBerung

1. ein selbstandiger landwirtschaftlicher Betrieb seine Lebensfahigkeit verliert,
2. ein landwirtschaftliches Grundstiick kleiner als 2 Hektar wird oder

3. ein in einem Flurbereinigungsverfahren zugeteiltes oder anlasslich einer mit éffentlichen Mitteln
geforderten Aufstockung oder Aussiedlung eines landwirtschaftlichen Betriebes erworbenes
Grundstiick in einer Weise geteilt wird, die diesen MaBnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur
widerspricht.

(5) Ein grobes Missverhaltnis liegt in der Regel vor, wenn der Kaufpreis das Preisniveau des Boden-
wertes des fiir das Grundstiick geltenden Bodenrichtwertes um 30 Prozent Ubersteigt.

(6) Liegen die Voraussetzungen vor, unter denen das Vorkaufsrecht nach § ... ausgelbt werden kann,
so darf, wenn das Vorkaufsrecht nicht ausgetibt wird, die Genehmigung nach Absatz 1 Nr. 1 nur ver-
sagt oder durch Auflagen oder Bedingungen eingeschrankt werden, wenn

1. es sich um die VerauBerung eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes handelt oder

2. die Nichtausiibung des Vorkaufsrechts darauf beruht, dass das Siedlungsunternehmen ein Grund-
stiick zu einem Preis erwerben miisste, der nach Absatz 1 Nr. 3 in einem groben Missverhéltnis
zum Wert des Grundstiicks steht.
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(7) Bei der Entscheidung lber den Genehmigungsantrag muss auch allgemeinen volkswirtschaftlichen
Belangen Rechnung getragen werden, insbesondere, wenn Grundstiicke zur unmittelbaren Gewin-
nung von Roh- und Grundstoffen (Bodenbestandteile) verdauBert werden.

(8) Die Genehmigung soll, auch wenn ihr Griinde aus Absatz 1 entgegenstehen, erteilt werden, wenn
die Versagung eine unzumutbare Harte fiir eine Vertragspartei bedeuten wiirde.

§ ... Vorkaufsrechte

(1) Sofern die Genehmigung nach § ... Abs. 1 fiir ein land- oder forstwirtschaftliches Grundstiick mit
einer MindestgroBe von 2 ha zu versagen wdre, haben Land- und Forstwirte, die in der gleichen Ge-
markung wie das zu verduBernde Grundstiick oder in einer unmittelbar angrenzenden Gemarkung ih-
ren Betriebssitz haben, ein Vorkaufsrecht.

Einem Land- oder Forstwirt stehen Personenvereinigungen oder Stiftungen im Sinne von § ... Abs. 2
gleich.

(2) Sofern keine Land- oder Forstwirte oder mehr als eine dieser Personen nach Absatz 1 die Absicht
bekundet, von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen zu wollen, steht das Vorkaufsrecht dem ge-
meinnitzigen Siedlungsunternehmen des Landes zu. Das Gleiche gilt, wenn nur ein Land- oder Forst-
wirt die Absicht bekundet, von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch machen zu wollen und er bereits eine
marktbeherrschende Stellung hat oder durch die Austibung des Vorkaufsrechts erlangen wiirde.

(3) Vorkaufsberechtigte nach Abs. 1 kdnnen auch ohne Vorliegen eines Antrags auf Grundstiicksver-
kehrsgenehmigung fiir das Gebiet einer Gemeinde ein Vorkaufsrecht fiir den Fall geltend machen,
dass in dieser ein solcher gestellt wird. Diese Erklérung ist gegeniiber der zustandigen Genehmi-
gungsbehdrde abzugeben und gilt fiir einen Zeitraum von flnf Jahren.

(4) Vorkaufsberechtigte nach Abs. 1 und 2 kénnen ein Grundstiick zum vereinbarten Preis erwerben,
hochstens jedoch zu einem Preis, der das Preisniveau des Bodenwertes des flir das Grundstuick gel-
tenden Bodenrichtwertes um 30 Prozent Uibersteigt.

(5) Das Vorkaufsrecht wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass im VerauBerungsvertrag ein geringe-
res als das vereinbarte Entgelt beurkundet ist. Gegeniiber den Vorkaufsberechtigten nach den Absat-
zen 1 und 2 gilt das beurkundete Entgelt als vereinbart.

(6) Das Vorkaufsrecht wird dadurch ausgeiibt, dass die zustandige Behérde der verduBernden Ver-
tragspartei die Erkldrung der oder des Vorkaufsberechtigten Gber die Ausiibung des Vorkaufsrechts
bekannt gibt; damit gilt fiir das Rechtsverhaltnis zwischen der verauBernden Vertragspartei und der
oder dem Vorkaufsberechtigten die VerduBerung als genehmigt.

(7) Das Vorkaufsrecht erstreckt sich auch auf das mitverkaufte Zubehor.

§ ... Genehmigungsvorbehalt fiir AnteilsverauBBerungen bestimmter Gesellschaften

(1) Der Genehmigung bedarf der Erwerb von Beteiligungen an Gesellschaften, wenn mit dem Erwerb
ein Anteil an der Gesellschaft von 30% entsteht und der Vermdgenswert der Gesellschaft zu mindes-
tens 40 Prozent aus landwirtschaftlicher Nutzflache besteht, es sei denn, diese ist nicht gréBer als 2,0
Hektar.

(2) Als Erwerb gilt auch die Einrdumung der Stellung als Treuhénder eines Gesellschaftsanteils. Ab-
satz 1 ist ebenfalls auf Verschmelzung, Spaltung zur Aufnahme und Vermdgensiibertragung mit Aus-
nahme der erbrechtlichen Gesamtrechtsnachfolge anzuwenden.

(3) Der Vermogenswert der landwirtschaftlichen Nutzflache ist nach dem Verkehrswert zu bestimmen.
Verpachtete Fldchen sind einzubeziehen, gepachtete Flachen mit ihrem Ertragswert fiir die Restlauf-
zeit des Pachtvertrags. Zu beriicksichtigen sind auch landwirtschaftliche Nutzflachen von anderen Ge-
sellschaften, auf die die Gesellschaft selbst einen bestimmenden Einfluss im Sinne von Absatz 2 hat.

(4) Gesellschaften im Sinne von Absatz 1 sind alle Kapital- und Personengesellschaften, mit Ausnahme
der bdrsennotierten Aktiengesellschaft und der Genossenschaft, welche die Ubertragung von Ge-
schaftsguthaben durch Satzung ausgeschlossen hat.

§ ... Antrag auf Genehmigung

(1) Die erwerbende Vertragspartei beantragt die Zustimmung bei der zustandigen Behérde vor Er-
werb des Anteils an einer Gesellschaft oder bei Anwachsung im Nachgang, spatestens nach einem
Monat.
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(2) Erwerbende Vertragspartei ist, wer fiir sich selbst, treuhanderisch oder mittels einer Gesellschaft,
auf die ein bestimmender Einfluss besteht, einen Anteil an einer Gesellschaft erwirbt.

(3) Die erwerbende Vertragspartei hat die fiir den Nachweis der Voraussetzungen und die fiir die Er-
teilung der Genehmigung notwendigen Tatsachen durch Unterlagen und Auskiinfte zu belegen.

§ ... Erteilung der Genehmigung, Ordnungswidrigkeiten

(1) Die Zustimmung darf nur versagt oder durch Auflagen oder Bedingungen eingeschrankt werden,
wenn Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass der Erwerb der Beteiligung an der Gesellschaft
einen erheblichen Nachteil fiir die Agrarstruktur darstellt.

Dies ist in der Regel gegeben,

1. wenn der Erwerber eine marktbeherrschende Stellung am Bodenmarkt hat oder durch den Erwerb
erlangt;

2. es sich bei dem Erwerber um eine natirliche oder juristische Person handelt, die keine landwirt-
schaftliche Tatigkeit ausiibt oder auszuliben beabsichtigt, es sei denn, es liegt eine Gleichstellung
im Sinne von § ... Abs. 2 vor.

(2) Eine marktbeherrschende Stellung liegt vor, wenn ein Erwerber einen Anteil von 500 Hektar oder
mehr an der landwirtschaftlichen Fldche in einem Bundesland im Eigentum halt. In den Flachenum-
fang sind Flachen von Gesellschaften einzubeziehen, an denen die Erwerberin oder der Erwerber mit
einem Einfluss von mehr als 30% beteiligt ist, sowie Flachen, auf die ein schuldrechtlicher Ubertra-
gungsanspruch besteht.

(3) Bei der Beurteilung der nachteiligen Veranderung der Agrarstruktur ist die landwirtschaftliche
Fachkunde und Berufstatigkeit sowie die Ortsansassigkeit der erwerbenden Vertragspartei in Bezug
auf die landwirtschaftlichen Grundstiicke zu beriicksichtigen.

(4) Die Zustimmung soll, auch wenn der Versagungsgrund aus Absatz 1 vorliegt, ausnahmsweise er-
teilt werden, wenn die Versagung eine unzumutbare Harte fiir eine der Vertragsparteien bedeuten
wiirde.

(5) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig eine Beteiligung, fir die nach § ... eine
Genehmigung erforderlich ist, verduBert oder erwirbt, ohne zuvor die erforderliche Genehmigung ein-
zuholen. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuBe bis zu ........ € geahndet werden. Die Wirk-
samkeit des Beteiligungserwerbs bleibt in diesen Fallen unberiihrt.

(6) Die zustandige Behoérde kann anstelle der Verhangung einer GeldbuBe anordnen, dass der Beteili-
gungserwerb riickgangig zu machen ist. Von einer solchen Anordnung soll insbesondere dann abgese-
hen werden, wenn der Anteilserwerb zu genehmigen gewesen ware oder, wenn die Riickabwicklung
oder deren Folgen in Rechte Dritter eingreifen wiirden.

b) Vorschlag zur Befreiung von gemeinnditzigen Siedlungsunternehmen von der Grund-
erwerbssteuer gemal GrEStG
§ 4 GrEStG Besondere Ausnahmen von der Besteuerung

Von der Besteuerung sind ausgenommen:

7. Erwerbe von gemeinnutzigen Siedlungsunternehmen im Sinne von § 1 RSiedIG.

Hamburg, den 12. August 2020
Thomas Riiter

Rechtsanwalt
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